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Verzeichnis
der

Mitglieder des 70. Nheinischen Provinziallandtages.

Vorsitzender: Oberbürgermeister I),:. Iarres in Duisburg.
StellvertretendeVorsitzende: Lehrer Knab in Köln-Kalk,

BeigeordneterEberle in Barmen,
RegierungspräsidentDr. Saaßen in Tri er.

Lfde,
Nr. Zu« und Vorname Wohnort

(einschl. Straße) Stand oder Beruf Wahlbezirk Fraktion

I. Regierungsbezirk Aachen.
1 Farwick, Wilhelm Aachen, Oberbürgermeister Aachen-Stadt Zentrum
2 Dr. Losenhausen, Paul Aachen,

Viabllntsti. S4
Landgerichtsrat " Arbeitsgemein¬

schaft
3 Sommer, Michael Aachen,

WimclsM,ch!-n «
Parteisekretär " Kommunist.Partei

4 Weber, Ewald Aachen,
»unleistr, 4l

Gewerkschaftssetretär « Zentrum
b Bachem, Wilhelm Aachen,

Crcfrldelstl. 1»
Kaufmann Aachen-Land Wirtschaftliche

Vereinigung
« Deppe, Robert Alsdorf, Landkreis

Aachen,
Oidlweiloiweg 585

Stricker " Kommunist.Partei

7 Greveu, Wilhelm Stolberg, Land¬
kreis Aachen,

«eibindimasstr. »

Annungsobermeister " , Zentrum

« Kühnen, Ludwig Aachen,
Pontw»« «

Beigeordneter »' Sozialdem. Partei
Deutschlands

l! Müller, Marin Eschweiler,Land¬
kreis Aachen,

lolstl. 24

Studieniätin " Zentrum

10 Bongartz, Joseph Düren,
Fiiebiichstr. ll

Fabrikant Düren »
11 Aennissen,Johannes Heinsberg, Direktor der landwirt» Erkelenz-

Oeilenliichenerstr. schaftlichen Winterschule Heinsberg
12 Krapoll, Wilhelm Immerath, Kreis

Erkelenz,
Hau» Nr. 14L

Ehrenbürgermeister » »!

13 Latten, Peter Geilenkirchen, Gutsbesitzer Geilenkirchen» Arbeitsgemein»
Hünshuueneihllf Iülich schllft

14 Schaaf, Theodor Türen,
Neigstr. u

Louericher Hof,

Angestellter '! Zentrum

1b Schmitz, Heinrich Landwirt »! »
Post Setterich,
Hau« Nr. 82

16 Iansen, Nikolaus Lammersdorf, Pfarrer Monschau-
Kreis Monschau Schleiden

II. Regierungsbezirk Hoblenz.
1? Or. Creutz, Otto Adenau Landrat Adenllu-Ahrweiler Zentrum

18 Effert, Johann Betzdorf a. d. Sieg Gewerkschaftssekretär Altenkirchen »
19 Julius, Friedrich Betzdorf a. d. Sieg »» » Arbeitsgemein¬

schaft
Sozialdem. Partei20 Pikard, Emil Coblenz, Parteisekretär '!

Sckubeitfi,, 2 Deutschlands



Lfde,
Nr. Zu« und Vorname Wohnort

leinschl. Straße) Stand oder Bemf Wahlbezirk Fraktion

21 Loemrtz, Georg Coblenz,
Lchlußsti. 3

Nechtsanwalt Coblenz-Stadt Zentrum
22 Dr. Weil, Gerhard Coblenz Landrat Coblenz-Land ,,
23 Ley, Adolf Gevenich, Kreis

Cochem
Pfarrer Cochem»St. Goar "

24 von Detten, Max Kreuznach, Kaufmann Kreuznach» Wirtschaftliche
«lückcs 15! Meisenheim Vereinigung

25 Kranz, Kaspar Bad Kreuznach Pfarrer » Zentrum
26 Schmitz, Johannes Andernach,

Nrcitestr, 5ü
Professor, Studienrat Mayen "

27 Hansen, Franz Neuwied,
Noonsti.

Kaufnlann Neuwied "
28 Mehne, Berthold Neuwied,

beiniannsti, »2
Eisenbahn»Oberingenieur " Sozialdem. Partei

Deutschlands
29 Meurer, Willy Weis, Kreis

Neuwied
Nachsti. 52»

Bauarbeiter /> Kommunist.Partei

30 Freiherr von Salis- Gemünden, Rittergutsbesitzer, Simmern-Iell Zentrum
Soglio, Anton (Hunsrüs) Geh. Regierungsrat

31 Dr. Schüler, Wilhelm Büchenbeuren,
Kreis Iell

Arzt und Landwirt " Arbeitsgemein»
schaft

32 Fischer, Friedrich Wetzlar,
Nmlburnerstr. 8?

Handschuhmacher Wetzlar Sozialdem. Partei
Deutschlands

33 Koehler, Adolf Wetzlar,
Phiwlophemueg 1

Kommerzienrat " Arbeitsgemein»
schaff

34 von Stedman, Karl Haus Besselich,
Post Vallendar,
LandkreisCoblenz

Gutsbesitzer » "

III. "Regierungsbezirk Düsselborf.
35 Eberle, Karl Varnien,

Elsternstr, 1«
Beigeordneter Barmen Sozialdem. Partei

Deutschlands
3« hack, Hans Barmen,

Schuchardsti. 18»
Angestellter " Kommunist,Partei

3? Küppers, Anton Barmen,
Nüdigeistt, ?1

Rektor " Zentrum

38 Dr. Wesenfeld, Paul Barmen, ,
llttllstl. 31

Iustizrat » Arbeitsgemein¬
schaft

39 Baumann, Karl Huisberden,
Kreis Cleve

Gutsbesitzer Cleve Zentrum

40 von Wer, Alfred Crefeld,
»ohanm'»Vllch 4N

Pfarrer Crefeld'Stadt "
41 Adams, Clemens Düsseldorf,

Fiicdiichstl. »»
Generaldirektor,
Landesrat a. D.

Düsseldorf-Stadt "

42 Brauer, Ferdinand Düsseldorf,
'Aachcnerfii. 24

Gewerkschaftssekretär " "
43 Dr. Carl, R. W. Düsseldorf,

CchmnllMistl 34
Chennker » Arbeitsgemein¬

schaft
44 Wunder, Arnold Düsseldorf-'

Gerresheim,
Hableldstl. 45

Dreher » Kommunist.Partei

45 Gerlach, Paul Düsseldorf,
Tic'rn„ltc»str, 4N

Landesrat » Sozialdem. Partei
Deutschlands

46 Dr. Kirchner, Werner Düsseldorf,
»üninstr, 5

Nechtsanwalt !' Arbeitsgemein«
schaft

4? Niedieck, Anna Düsseldorf,
Tchumannstr. 1»

Hausfrau " Zentrum



Lfde,
Nl. Zu- und Vorname Wohnort

(einschl. Straße) Stand oder Beruf Wahlbezirk Fraktion

4« Nohl, Albert Crefeld,
Küninstr, 85

Hedakteur Düsseldorf-Stadt Kommunist. Partei

49

50

51

Pohl, Veitram

Dr. Stein, Otto

Steinmeyer, Christoph

Tüfseldorf-Ober-
kassel,

Äiend'amoursti. »2

Tüfseldorf-Ober-
kassel,

öaüeisti. 1»

Düsseldorf,
Näuscherweg »U

Major a. D.

Kaufmann

Rektor

>/

»

Wirtschaftliche
Vereinigung

Arbeitsgemein¬
schaft

52

53

54

Hillen, Karl

Priebe, Heinrich

Dr. Iarres, Karl

Hilden, Landkreis
Düsseldorf,

Fcldsiiaße 18
Penrath, Landkreis

Düsseldorf
Pa»l«mül,lenstr. 2»

Duisburg,
Mülheimersli, 4«

Geschäftsführer

Metallarbeiter

Oberbürgermeister

Düffeldorf-Land

Duisburg

Zentrum

Kommunist.Partei

Arbeitsgemein¬
schaft

55 Koenzgen, Gottfried Duisburg,
Teltensti. IU

Nrbeitersetretär » Zentrum

56 Möuekorn, Leo Kaarst bei Neuß Rektor „ Arbeitsgemein¬
schaft

Sozialdem. Partei
Deutschlands

57 Müller, Ernst Duisburg,
«lalienstr. 4?b

Angestellter "

58

59
Sanders, Johann

Triebet, Oskar

Duisburg,
Wrünsti. 1?

Duisburg,
Laaibrüaelsti, 44«

Schreinermeister

Geschäftsführer >'

Zentrum

Kommunist.Partei

6N Becht, Adolf Elberfeld,
Platz bei Republ« »

Schlosser Elberfeld "

61 Dr. Dichgans, Hermann Elberfeld,
Snnunssti. 2»

Apotheker » Zentrum

62 hoffmann, Oskar Elberfeld,
Nobeitsii. 8»

Redakteur " Sozialdem. Partei
Deutschlands

63

64

V.I>.deWeerth, Wilhelm

Daams, Wilhelm

Elberfeld,
«üdcnstl. ?

Essen-Borbeck,
Felbstr. 22

Arbeitersetretär Effen-Stabt

Arbeitsgemein¬
schaft

Zentrum

65

66

67

68

69

70

Dr, Goldschmidt,
Bernhard

Gosewinkel,Franziska
Dr. Hartmann, Paul

Orlopp^ Joseph

Schäfer, Heinrich

Schröer, Hermann

Essen-Bredeney,
FrüWnaltr, «2

Efsen,
Koinopeisti. 20

Barmen,
Klein Werth 1?

Essen,
Laubenwell l<2

Essens
Anbieasstr. 32

Essen,
Kellhüfstt. 248

Fabrikdirettor

Konrektorin

Oberbürgermeister

GewerkschaftsseKetäl

Bürgermeister

Expedient

Arbeitsgemein¬
schaft

Zentrum

Arbeitsgemein¬
schaft

Sozialdem. Partei
Deutschlands

Zentrum

Kommunist.Partei
71 Steinbüchel, Hans Efsen,

WÜIthsti. 20
Redakteur » Sozialdem. Partei

Deutschlands
72 Strunl, Heinrich Essen-West, Kassierer » Zentrum
73

74
Theißen, Karl Franz

Vielhaber, Heinrich

^^aßmannstr. ,
Ginstenve« 24

Essen,
Huhenzullemsil. 23

Redakteur

Fabrikdirektora.D.

Kommunist. Partei

Arbeitsgemein¬
schaft

75 Büchsenschütz, Otto Barmen,
Eüdsti. 84

Gewerlschaftssekletäl Esfen«Land «



Lfde.
Nr. Zu- und Vorname Wohnort

(einschl, Straße) Stand oder Beruf Wahlbezirk Fraktion

76 Frin, Joseph Katernberg, Land¬
kreis Essen,

»antsti. 12

Studiendirektor Essen-Land Zentrum

7? Hauck, Arthur Düsseldorf,
Nwhweg 1

Aibeitersekretär » Sozialdem. Partei
Deutschlands

7« Dr, Hold, Karl Karnap, Landkreis Generaldirektor, Ehren¬ Arbeitsgemein¬
Essen, bürgermeister schaft

Künigsti. 84
79 Plum, Agnes Stoppenberg,

Landkreis Essen,
Oellenlirchcncisti. ??

Hausfrau » Kommunist.Partei

80 Weber, Jakob Kray, Landkreis
Essen,

Bürgermeister " Zentrum

81 Künning, Anna M. Gladdach,
»legentensti. «3

Konrektorin Geldern »
82 Tenhaeff, Hans Straelen, Kreis

Geldern,
Hinbenbuinsti. 94

Kaufmann " »

83 Dr. Jörg, M. Gladbach Landrat Gladbach "

84 Rath, Wilhelm Grevenbroich,
Linbensii. 5

Amtsgerichtsrat Grevenbroich "
8b Paletzki, Rudolf Hamboin,

«ernhllidfti, l2
Geschäftsführer Hamborn Sozialdem. Partei

Deutschlands
86 Nenner, Heinrich Essen,

Lenbachstr. 22
Dentist »? Kommunist.Partei

8? Zimmermann, Johann Hamborn,
«»itensli. 141

Parteisekretär » Zentrum

88 Albers, Johann Heinrich Dülken, Kreis
Kempen,

Niuchweg ?

Landwirtschaftsschul.
direktor

Kempen »

89 Wolters, Johann Hüls, Krs, Kempen,
Rheinslr. 22

Pfarrer „ '!

90 Dr. Eickmann,Wilhelm Neuenhaus 11».,
Posthilgen,Rhld.

Pfarrer Lennep Arbeitsgemein¬
schaft

91 Becker, Elli Düsseldorf, Hausfrau Mettmann Sozialdem. Partei
Deutschlands

92 Vierwirth, Peter Paul Haan (Nhld.),
«llhnhllsskl. 48

Rektor » Zentrum

93 Franken, Friedrich Rheydt,
«üdiclersti. »2

Schlosser « Kommunist.Partei

94 Kemmann, Albert Katers bei Mett-
mann

Oekonomierat » Arbeitsgemein¬
schaft

9b Schlieper, Franz Haus Laubllch
bei Mettmann

Landwirt " "

96 Adler, Julius Hamborn,
sslieberstr, »

Metallarbeiter Mors Kommunist.Partei
9? Elfes, Wilhelm M. Gilldbllch,

Rubenssti. 53
Schriftleiter " Zentrum

98 Horz, Josef Hombevg
am Niederrhein,

Kaufmann " »

99 Jungbluth, Josef MG!adbach,
Goethesti. 3N

Malerobermeister " Wirtschaftliche
Vereinigung

100 Dr.-Ing. e. h. Pattberg, Homberg Generaldirektor Arbeitsgemein¬
Heinrich am Niederrhein,

Mürleisti. 151
schaft

101 Schwer, Jakob Hochhalen bei
Homberg a. Rh,

Landwirt " "

102 Weyers, Cäsar Mors.
»m Ponby« l

Parteisekretär " Sozialdem. Partei
Deutschlands



Lfde.
Nr. Zu- und Vorname Wohnort

«einschl. Straße) Stand oder Beruf Wahlbezirk Fraktion

103 Andres, Wilhelm Mülheim/Ruhr,
Roichsti, 30

Angestellter Mülheim-Ruhr Sozialdem. Partei
Deutschlands

104 Nlumberg, Luise Mülheim/Ruhr-
Broich,

«uiüiistenstl. 40

Hausfrau " Arbeitsgemein-
schaft

105 Lenze, Franz Mülheim/Ruhr-
Styrum,

Direktor " Zentrum

106 Iiegler, Karl Wesel,
Hanlaiing 54

Bauunternehmer " Arbeitsgemein-
schaft

107 Gielen, Franz M.Gladbach, Oberbürgermeister M.Gladbach Zentrum
108 Raederscheidt, Georg Neuß,

öchwannsti, 8
Oberstudiendirektor Neuß-Stadt und

Land
"

109 Dörr, Wilhelm Oberhausen,
Parallelste, gz

Baukontrolleur Oberhausen »
110 Baumann, Moritz Höppenhof

bei Bislich,
Kreis Rees

Gutsbesitzer Rees "

111 Freiherr von lMlhaußen, Gut Steckling Gutsbesitzer,Major a. D. Arbeitsgemein-
Otto bei Wesel, (Etat.

Blunnenkamp)
schaft

112 Dr. Hartmann, Walter Remscheid,
Rachausstr. «

Oberbürgeruleister Remscheid "

113 Issel, Albert ^iemscheid,
Fichtcnsti. 5S«

Schriftsetzer " Konnnunist.Partei

114 Graf, Ernst Wald, Landkreis
Solingen,

Wittlulleislr. 14'

Schleifer Solingen-Stadt "

115 Bis, Alfred Opladen, Geschäftsführer Solingen-Land Sozialdem. Partei
Deutschlands

116 Hebborn, Gerhard Solingen,
Claul>orgeis!>,77

Gewerkschaftssekretär " Zentrum
ir? Herrmann, Wilhelm Lennep,

Hnrtstr. 2
Mädchenschuldirektor " Wirtschaftliche

Vereinigung
118 Oberdörster, Ernst Opladen,

A>,a»s!»str. 14
Lackierer " Kommunist.Partei

119 Witzler, Jakob Oberhausen,
Wienzstl, 4ü

Buchdruckereibesitzer " Wirtschaftliche
Vereinigung

Arbeitsgemein-120 Zell. Karl Ohligs, Fabrikdirektor'
cl,erwa!d>'is!l. 4U schaft

lV. Regie rungsbeztrt Köln.

121 Freiherr von Loe,
Clemens

Burg Nergerhausen
bei VIatzheiin

Rittergiltsbesitzer Bergheim Zentrum

122 Henry, Johannes Bonn,
Wtthclniltr. 4«

Rechtsanwalt Bonn-Stadt !s

123 Völlig, Fritz Köln,
unn Welthstl. 8

Landesökonomiemt Bonn-Land »

124 Heuser, Benedikt Haus Dürffenthal
bei Iü!pich

Gutsbesitzer Euskirchen-Rhem-
buch

»

125 Degenring, Wilhelm HoMurger Papier¬ Bürgermeister Gummersbach- Arbeitsgemein-
mühle, Post Waldbröl schaft
Nümbrecht, Krs.
Gummersbach

126 Krawintel, Bernhard Vollmerhausen,
Kreis Gummers¬

bach

Fabrikant, Kommer-
zienrat

" "



Lfde.
Nr, Zu- und Vorname Wohnort

(einschl. Straße) Stand oder Beruf Wahlbezirk Fraktion

127 Lenz, Stephan Becke b. Gummers» Gewerkschaflssekretär Gummersbach« Sozi,ldem. Partei
bach Waldbröl Deutschlands

128 Müller-Metzen, Marie Köln-Mülheim, Hausfrau, Wissenschaft!. ^ Arbeitsgemein¬
«erg. Olabbachelstl. 6N Assistentina. D. schaft

129 Dr. Adenauer, Konrad Köln-Lindenthal,
M« «luchstl, «

Oberbürgermeister Köln-Stadt Ientrunr

130 Eickmann,Heinrich Köln-Bickendorf,
G»ndwe« 49

Gewerkschaftssekretär ^ ,.

131 Frisch, Nikolaus Köln-Nippes,
Hoitwichslr, 7?

Eisenbahnvorschlosser » Kommunist.Partei

132 Görlinger, Robert Köln,
Neuennhrsti. 5

Geschäftsführer » Sozialdem. Partei
Deutschlands

133 Haas, August Köln,
<2ieben«ebn»«a««e 173

Beigeordneter '! "

134 Dr. Hagen, Louis Köln,
Eachseniin» »1/»»

Bankier, Präsident der
Industrie- u. Handels«
kammer,Geh.Kommer-
zienrat

'! Zentrum

135 Holten, Wilhelm Köln,
Kieuznachelsti, 13

Stadtdirektor " Sozialdem. Partei
Deutschlands

136 Dr. Hommelsheim, Köln, ^iechtsanwlllt » Arbeitsgemein-
Robert Handelst!, 5!! schaft

137 Dr. Kaiser, Johannes Köln,
Wlliii»»erlir. >N

Rechtsanwalt, Iustizrat ,s "

138 Knnb, Peter Köln-Klllk,
Tnunussti, 3

Lehrer " Kommunist.Partei

139 Maus, Heinrich Köln,
V°r„eb,instr. ,«

Konsul und Verleger " Zentrum

140 Mönnig, Hugo Köln,
«eie°n«hol 29

Rechtsanwalt, Iustizrat " "

141 Schaade, Ernst Köln-Iollstos,
Votteswen 83

Leutnant a. D. » Wirtschaftliche
Vereinigung

142 Dr. pliil. Schäfer, Köln-Teutz, Geschäftsführer Arbeitsgemein«
Hermann Troisboifcistl. 12 schaft

143 Vaterrodt, Johann Adam Köln-Nippes. Rechtsanwalt und Stadt¬ Wirtschastliche
Veigstr. 2 verordneter Vereinigung

144 Bürger, Johann Frechen, Landkreis
Köln,

Voiüstl, 59

Bauarbeiter Köln-Land Kommunist.Partei

145 Floßdorf, Johann Mechenichb.Brühl,
Piovinzlalstl. 28K

Kommissionär » Zentrum
146 Kurth, Matthias Weiden, Landkreis

Köln,
Lehrer " Sozialdem. Partei

Deutschlands
147 Esser, Thomas

Echulstraße
Euskirchen Gewerbebankdirektor Mülheima. Rhein- Zentrum

148 Odenthal, Johann Berg. Gladbach Bürgermeister
Wipperfürth

„
149 Marx, Franz Bonn,

Kaüorstr, IN?
Beigeordneter Siegkreis Sozialdem. Partei

Deutschlands
150 Steidl, Ludwig Siegburg, Kmnkenkassenselretäi „ Zentrum
151 Wassermeyer, Heinrich Bonn,

«lliijmannsll, »?
Rechtsanwalt, Iustizrat .. Arbeitsgemein«

schaft
Zentrum152 Dr, Wessel, Eduard Siegburg Landrnt «



Lfde.
Nr. Zu- und Vorname Wohnort

(einschl. Stiahe> Stand oder Beruf Wahlbezirk Fraktion

153

154

155

l56

15?

158

159

160

161

162

163

Beigweiler, Iacharias

Gerhard, Karl

Broich, Josef

Dr. Limbourg, Josef
Christoph

Dr. Sachen, Konrad

Knopp, Karl

Braun, Friedrich
Nikolaus

Dresen, Wilhelm

Meyer, Josef

Miß, Konrad

Gessinger, Jakob

V. Regierungsbezirk Trier.
Wehlen, Kreis

Berncastel
Sensweiler, Kreis

Berncastel
Niederweis, Kreis

Vitburg
Bitburg

Trier

Hentern, Kreis
Saarburg

Roxheim, Kreis
Kreuznach

Trier,
Kiaussli. 1?

Conz, Landkreis
Trier

G»an»fli. 41
Köln-Mülheim,

H»«e«<i»elstl. 24 Hpt.

Laufeld, Kreis
Wittlich

Weingutsbesitzer

Landwirt

Landwirt

Landwirt

Regierungspräsident

Pfarrer

Winzer und Landwirt

Studienrat

Eisenbahnvorschlosser

Parteisekretär

Gutsbesitzer

Berncastel

Nitburg

Daun-Prum

Merzig-Wadern-
Eaarburg

Et.Wendel-BauMl
holder-Trier-Land

Wittlich

Zentrum

Arbeitsgemein¬
schaft

Zentrum

Wirtschaftliche
Vereinigung

Zentrum

Wirtschaftliche
Vereinigung

Zentrum

Sozialdem. Partei
Deutschlands

Zentrum



70. Rheinischer Provinziallandtag, Protokoll der 1. Sitzung am 26. Januar 1926.

Protokolle
zu den Sitzungen des 70. Rheinischen Provinziallandtages.

Erste Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaale des Ständehauses zu Düsseldorf,

Dienstag, den 26. Januar 1926.

Die Mitglieder des auf heute einberufenen 70. Rheinischen Provinziallandtages versammeln sich,
nach vorausgegangenemGottesdienste in der katholischen Lambertuskircheund in der evangelischen Friedens¬
kirche, gegen 2 Uhr im Sitzungssaals des Ständehauses.

Der Staatskommissar, Ooerpräsident Dr. Fuchs, eröffnet den Provinziallandtag mit einer An¬
sprache. (Vergl. den stenogr. Bericht.)

Das nn Jahren älteste Mitglied des Prouinziallandtages ist der Abgeordnete Krawinkel. Er
übernimmt als Alterspräsident den Vorsitz mit einer Ansprache(vergl. den stenogr. Bericht) und beruft die
beiden jüngsten Mitgliederdes Provinziallandtages die Abgeordneten Meurer und Hack als Schriftführer
und Stimmzähler.

Bei der auf Anordnung des Alterspräsidenten stattfindenden Auszählung des Provinziallandtages
ergibt der Namensaufruf die Anwesenheit von 162 Mitgliedern und damit die Beschlußfähigkeitdes Pro¬
vinziallandtages.

Der Alteisvorsitzende fordert nunmehr die Versammlung auf, zur Wahl eines Vorsitzenden zu schreiten.
Auf Vorschlagdes Abgeordneten Mönnig erfolgt die Wahl durch Zuruf, wobei nach dem gemachten Vor¬
schlage der Abgeordnete Dr. Iarres einstimmig gewählt wird. Als Stellvertreter werden durch Zuruf die
Abgeordneten Knab, Eberle und Dr. Saaßen zu gleichen Rechten gewählt. Die Gewählten nehmen die
Wahl an.

Der Alterspräsident ersucht den Abgeordneten Dr. Iarres, den Vorsitz zu übernehmen, was geschieht.
Der Vorsitzende nimmt, nachdem er dem Hause für das Vertrauen gedankt hat, zunächst Veranlassung,

dein Alterspräsidenten für die Mühewaltung den Dank des Hauses auszusprechen.
Es wird sodannzur endgültigen Bildung des Vorstandes geschritten. Im Auftrage des Aeltestemates

schlägt der Vorsitzendedie Abgeordneten Elfes, Haus, Dr. Kirchnerund Nohl als Beisitzer vor. Es erhebt
sich hiergegen kein Widerspruch. Die Gewählten nehmen die Wahl an.

Das Schriftführeramt für die weitere Sitzung übernehmen die Abgeordneten Elfes und Hauck.
Der Vorsitzendemacht dem Staatskommissar die Mitteilung, daß der 70. Rheinische Provinzial¬

landtag durch die Wahl des Vorstandes sich zusammengesetzthat. Alsdann macht er folgende geschäftliche
Mitteilungen: Der Staatskommissar hat den Vizepräsidenten von Sybel und im Behinderungsfalle den
RegierungsassessorQuast als seine Kommissare zu den Sitzungen des Provinziallandtages und der von
diesem zur Vorberatuug seiner Beschlüsse gewählten Kommissionenangemeldet.

Die jetzige Tagung ist eine Iubiläumstagung,da vor 100 Jahren der erste Provinziallandtag zusammen«
getreten ist.

Der Provinziallandtag zählt 163 Abgeordnete, davon sind 67 neue Mitglieder, die vom Vorsitzenden
zu gemeinsamer Arbeit besonders begrüßt' werden.

Die Abgeordneten Dr. Meyers, Menbaum nnd Frau Schumacher-Köhlhaben ihre Mandate nieder¬
gelegt. Nach der Feststellung des Provinzialnusschussessiud an ihre Stelle getreten die Abgeordneten
Dr. Creutz, Hoffmann und Maus.

Seit der letzten Zusammenkunftist der Vertreter der Rheinprovinz im Reichsrat, Oberlandesgerichtsrat
Schumacher, aus dem Leben geschieden.Das Haus erhebt sich zu Ehren des Verstorbenenvon seinen Sitzen.

Der Vorsitzende erbittet und erbält die Ermächtigung, den früheren Abgeordneten Dr. Olbertz und
Menbaum deu Gruß des Provinziallandtages zu übermitteln mit dem Wunsche, daß Herr Ullenbaum
bald von seiner Krankheit genesen möge.



70, Rheinischer Provinziallandtag, Protokoll der 1. Sitzung am 2tt. Januar 1926.

Gegen die vollzogenenWahlen znm Provinziallandtag sind Ginsprüchenicht erhoben. Eingegangen
sind folgende Anträge:

^. 1. ein Telegrannn der Stadtverwaltung Neviges, bett. Notstandsarbeiteu,
2. Antrag der RheinischenNeichsheimstättenzentraleE. V. Köln auf Bereitstellung von größeren

Mitteln seitens des Staates für Wohnuugsbauzwecke,
3. Antrag des Westfalenbundes in Langerfeld-Barmen, betreffend Eingemeindung der Gemeinden

Langerfeld und Nächstebreck,
4. Antrag des Vereins der Holzindustriellen in Rheinland und Westfalen, Düsseldorf, betr.

Entschädigung für die Hochwasserschäden,
5. Antrag des Eifelvcreins, Ortsgruppe Auderuach usw., betr. Erhaltung des Laacher Sees,
6. Antrag des Provinziallandtags-Nbgeordneten Sckaade auf Aufhebung des Aufwertungsgesetzes

vom 1«. Juli 1925.
8. Ferner weitere Anträge der kommunistischenFraktion:

1. betr. Aenderung der Richtlinien für die Nuhrkampfentschädigung,
2. „ Aufhebung der Fürsorgepflichtverordnung vom 13. Februar 1924,
3. „ Volksentscheidfür entschädigungsloseEnteignung der Fürstenhäuser,
4. - „ Hebung der Erwerbslosigkeitdurch Inangriffnahme von Notstandsarbeiten,
5. „ Zurverfügungstellung von Freifahrkarten für die Abgeordneten des Provinziallandtages

im Gebiet der Nheinprovinz,
tt. „ Ausweise für die Abgeordneten bei Besuchen von Anstalteil,
7. „ Bewilligung von Mitteln für die Hochwassergeschädigten,
8. „ Zurverfügungstellung von 40 Millionen Mark für die Hochwassergeschädigtenseitens der

Reichs«und Staatslegierung.
(I Anträge der sozialdemokratischenFraktion:

1. betr. Bekämpfung der Arbeitslosigkeit,
2. „ Gesetzeutwurf über die entschädigungslose Enteignung des Besitzes der deutschen

Fürsten.
Sämtliche Anträge werden zunächst dem Aeltestenrnt wegen der Entscheidungder Frage über die

geschäftliche Behandlung überwiesen.
Nach 8 5 der Geschäftsordnungbesteht der Aeltestenrat ans 11 Mitgliedern. Nach dem Beschlusse des

Aeltestenrats soll eine Erhöhung auf 15 Mitglieder eintreten, damit alle Fraktionen Mitglieder entsenden
können. Als Mitglieder sind benannt

die Abgeordneten Mönnig, Dr. Adenauer, Adams, Völlig, Elfes, Vrauer, Frau Niedieck;
von der Arbeitsgemeinschaft:

Dr. Wesenfeld, Dr. Kaiser, Dr. Hartmann»Varmen;
von der SozialdemokratischenPartei:

Haas, Geilach;
von der .Kommunistischen Partei:

Oberdörster, Knab;
von der WirtschaftlichenVereinigung:

Vaterrodt.
Mit dieser Angelegenheit wird sich zunächst der Geschäftsordnungsausschußzu befassen haben wegen

Herbeiführung einer Aenderung der Gefchäftsordnung. Die Versammlung ist hiermit einverstanden.
In den Geschäftsordnungsausschußund den Wablprüfungsausschuß weiden entsandt:

Geschäftsordnungsausschuß: Wahlprüfungsausfchuß:
vom Zentrum: Adams Nath

Elfes Go,cwmkel
Heuser Floßdorf
Maus Krauz
Dr. Saahen Schäfer-Essen
Tenhaeff 1>r. Crentz
Dr. Weil; Struuk;

von der Arbeitsgemeinschaft: 0. Dr. de Weerth Vielhaber
Dr. Kaiser Dr. Schäfer
Dr. Hartmann-Barmen; Schwer (Huchhalen);

von der SPD.: Eberle Hoffmann
Hauct: Pikard;
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von der KuinuninistischenPartei: Hack Dunder
Knab; Adler;

von der WirtschaftlichenVereinignng: Dr. Stein. Herrmann.
Von der Bildung der Fachausschüsse soll nach dein Vorschlage des Aeltestenrats für die jetzige Tagung

des Provinziallandtages Abstand genommen werden.
Der Geschäftsordnungsausschuß tritt nm 4!4 Uhr zusannuen zur Konstituierung und Prüfung

der Wahlordnuug und wegen der Aenderung der Geschäftsordnunginfolge der Erhöhung der Zahl der Mit¬
glieder des Aeltestenrats. Da die Geschäftsordnungüberhaupt einer Durchsicht bedarf, erhält der Geschäfts¬
ordnungsausschuß die Ermächtigung, auch nach der Taguug zu Beratuugen zusammenzutreten mit der
Aufforderung, das Ergebnis dem Provinzialausschußvorzulegen, der dein nächsten Provinziallandtag eine
entsprechende Vorlage zu macheu haben wird. '

Der Wahlprüfuugsausschußversammeltsich um 5 Uhr wegen Prüfung der Provinziallcmdtagswahlen.
Um 6 Uhr findet die zweite Vollsitzung statt mit der Tagesordnung:
1. Beschlußfassungüber den Antrag des Geschäftsordnnngsausschusses,betr. Aenderung der Ge¬

schäftsordnung und Erlaß einer nenen Wahlordnung,
2. Entscheidungüber die geschäftliche Behandlung der eingegangenenAnträge.
Die Versammlung ist mit diesen Vorschlägen einverstanden.

(Schluß der Sitzung 8 Uhr 50 Minuten.»
Der Vorsitzende: Die Schriftführer:
Dr. Iarres. W. Elfe s. A. Hau ck.

Zweite Sitzung.
Verhandelt in, Sitzungssaale des Ständehauses zu Düsseldorf,

Dienstag, den 26. Januar 1926.

Der Vorsitzendeeröffnet die Sitzung um tt Uhr 20 Minuten.
Schriftführer sind die Abgeordneten Hauck und Nohl.

l Änderung der Geschäftsordnung:
Der Antrag des Geschäftsordnungsausschusseslautet:

3.) Der Provinziallandtag wolle den z 2 der Geschäftsordnungdahin abändern, daß der Provinzial»
landtag den Vorsitzendenund „bis zu 3 Stellvertretern" anstatt bisher 2 Stellvertreter wählt.

>,) Der Provinziallandtag wolle den § 5 der Geschäftsordnung dahin abändern, daß statt 11 Mit¬
glieder 15 Mitglieder des Aeltestenrats bestellt werden.

Der Provinziallandtag stimmt diesen Anträgen zu.
2. Erlaß einer neuen Wahlordnung auf Grund des § 27 des Wahlgesetzes vom 7. Oktober 1925.

Nach dem Vorschlagedes Geschäftsorduungsausschusseserteilt der Provinziallandtag zu der nach'
stehenden Wahlordnung seine Zustimmung.

Wahlordnung
auf Grund des § 27 des Wahlgesetzesfür die Provinziallandtage und Kreistage vom 7. Oktober 1925

(GS. S. 123 ff.).
1. W ah lv o r s ch l äg e.

8 1. Bei Wahlen nach den Grundsätzen der Verhältniswahl sind schriftliche Wahluorschlägeeinzureichen.
§ 2. Wahlvorschlägekönnen nur bis zu eiuem 3 Stuudeu vor Beginn der Sitzung, in welcher die Wahl¬

handlung stattfindet, liegenden Zeitpunkte beim Wahlvorstandeeingereichtwerden. Anch nach diesem
Zeitpunkte bis zum Beginn der Wahlhandlung ist die Einreichung von Wahlvorschlägenzulässig,
wenn der Landtag mit zwei Drittel Mehrheit der anwesenden Provinziallandtagsabgeordneten der
nachträglichenEinreichung zustimmt,

z 3. Bis zum Beginn der Wahlhandlung können Wahlvorschlägezurückgezogenwerden.
§ 4. Wahlvorschlägekönnen bis 3 Stunden vor der Sitzung, in welcher die Wahlhandlung stattfindet,

miteinander verbunden werden. Eine nachträglicheVerbindung ist zulässig,wenn der Provinzial»
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laildtag uüt zwei Drittel Mehrheit der anwesendenLandtagsmitglieder der nachträglichenVerbindung
zustimmt. Sind Wahlvorschlägeverbunden, so wird bei der Verteilung der Sitze auf die einzelnen
Wahlvorschlägejede Gruppe verbundener Wahlvorschlägeals ein Wahluorfchlagangesehen und ihr
die ihrer GesamtstimmenzahlentsprechendeZahl von Mitgliedern bezw. Stellvertretern zugewiesen.
Ist so die Zahl der Sitze festgestellt,die auf jede Gruppe verbundener Wahlvorschlägeentfallen, fo
werden in gleicher Weise nach den Grundsätzender Verhältniswahl (8 24 des Wahlgesetzes) die Sitze
auf die einzelnen miteinander verbnndenen Wahlvorschlägenutervertcilt.

§ 5. Wenn ein Wahlvorschlagoder eine Grnppe verbundener Wahlvorschlägeweniger Bewerber enthält,
als anf sie Höchstzahleuentfallen, so gehen die Überschüssigen Sitze auf die nächstfolgendenHöchst¬
zahlen der anderen Wahlvorschlägeüber.

§ 6. Die Wahlvorschlägemüssen von mindestens 7 Provinziallandtagsabgeordneten nnterzeichnet sein.
Der erste Unterzeichner gilt als Vertrauensmann, wenn nicht ein anderer als solcher bezeichnetist.
Dem Vertrauensmann liegt die Abstellungvon Mängeln des Wahlvorschlagesauf Ersuchen des Wahl«
Vorstandesob. Er kann den Wahlvorschlagzurückziehen und innerhalb der für die Einreichnng von
Wahlvorschlägen vorgesehenen Frist ändern.

§ 7. In den Wahlvorschlägensind die Bewerber nach Zu- und Vornamen, Stand oder Beruf, Wohuort
und Wohnung in erkennbarerReihenfolgeaufzuführen. Für die Verteilung der eiuem Wahlvorschlage
zugeteilten Sitze unter die einzelnen Bewerber ist diese Reihenfolge maßgebend.

II. Wahlvorstand.

§ 8. Der Wahlvorstaudbesteht aus dem Vorsitzeudeu des Prouinziallandtao.esnnd 2 von ihm zu bestimmen^
den Beisitzern, die verschiedenenParteien angehören müssen.

Der Vorsitzendeernennt einen der beiden Beisitzerzum Schriftführer.
§ 9. Vor Beginn der Wahl prüft der Wühlvorstand die Wahlvorschläge. Er veranlaßt nötigenfalls die

Vertrauensmänner zur Beseitigung von Mängeln, insbesondereznr Ersetzung von Bewerbern, gegen
deren Wählbarkeit Bedenken bestehen.

Bewerber' sind zn streichen
1. wenn sie nicht wählbar sind,
2. wenn ihre Persönlichkeitnicht einwandfrei feststeht,
3. wenn sie in verschiedenenWcihlvorschlägenbenannt sind und sich nicht rechtzeitigfür

einen bestimmten Wahluorfchlagerklären, nachdem der Vorsitzendeden Vertrauens¬
mann darauf aufmerksam gemacht hat.

Nach Abschluß der Prüfung entscheidet der Wahlvorstaudüber die Zulassungder Wahlvorschläge
nnd gibt alsdann die zugelassenenWablvorschlägennter Hervorhebnng ihrer Bezeichnung bekannt.

lll. Wahlhandlung.

§ 10. Ob die Wahl Mehrheitswahl oder Verhältniswahl ist, entscheidetsich nach dem Gesetz.
§ 11. Wahlen werden, wenn niemand widerspricht,durch Zuruf, sonst durch Abgabe von Stimmzetteln

vollzogen. Bei Wahlen nach den Grundsätzender Verhältniswahl ist Wahl durch Zuruf nur zulässig,
wenn nur eiu Wahluorfchlagvorliegt,

z 12. Die Wähler werden in der Reihenfolge, in welcher sie in der Wahllisteverzeichnetsind, aufgerufen.
Jeder aufgerufeneWähler legt den zusammengefallenenStimmzettel nneröffnet in die Wahlurne.
Die während des Wahlakts "erscheinenden Wähler können an der Wahl teilnehmen, solange der

Vorsitzende die Wahl noch nicht für geschlossenerklärt hat.
Sind keine Stimmen mehr abzugeben, so erklärt der Vorsitzendedie Wahl für geschlossen;

er nimmt die Stimmzettel einzeln aus der Wahlurne und verliest den oder die darauf verzeichneten
Namen. Der nicht zum Schriftführer bestellte Beisitzer zählt laut die vomVorsitzenden verlesenen Namen.

§ 13. Ungültig sind Stimmzettel, welche
'l. mit einem Kennzeichenversehen sind,
2. die Stimmabgabe nicht einwandfrei erkennen lassen.

8 14. Ueber die Gültigkeitder Stimmzettel entscheiden der Vorsitzende und die Beisitzer. Ungültige Stimm-
Zettel werden als nicht abgegebenbetrachtet; sie zählen jedoch mit znr Feststellungder Beschlußfähigkeit.

§ 15. Der Vorsitzende hat die Gewählten, soweit sie anwesendsind, mündlich,andernfalls schriftlich von der
auf fie gefallenen Wahl sofort zu benachrichtigen nnd sie aufzufordern, sich im Falle der Anwesenheit
sofort, im Falle der Abwesenheitbinnen einer Woche nach Zustellung der Nachricht über die Annahme
oder Ablehnung der Wahl zu erklären. Schweigen oder Annahme nnter Vorbehalt gilt als Ablehnuug.



12 70. Rheinischer Provinziallandtag, Protokoll der 3. (Schluß-) Sitzung am 27. Januar 1926.

IV. Wahlniederschrift,
8 16. Ueber die Wahl ist eine Niederschriftaufzunehmen, die von dem Wahlvorstand zu unterschreibenist

und folgende Angaben enthalten soll:
1. Ort und Zeit der Wahl,
2. die Namen des Vorsitzendenund der Beisitzer unter Bezeichnung des Schriftführers,
3. die Wahlvorschläge,welche eingereichtund zugelassenworden sind, unter Hervorhebung

ihrer Bezeichnung,
. 4. die Mitteilung, ob mit verdeckten Stimmzetteln oder durch Zuruf gewählt worden ist,

5. die Zahl der für gültig und für ungültig erklärten Stimmen; für ungültig erklärte Stimm¬
zettel sind der Niederschriftals Anlage beizufügen,

8. die Zahl der für die einzelnen Wahlvorschlägeabgegebeneu gültigen Stimmen,
7. die Namen der Gewählten, sowie bei den anniesenden Gewählten ein Vermerk über die

Annahme oder Ablehnung der Wahl.
Vorstehende Wahlordnung findet auf die Wahl des Vorsitzenden,der stellvertretenden Vorsitzenden

und der Beisitzerdes Proviuziailaudtages keine Anwendung. Die Wahlen der vorgenannten Persönlich¬
keiten richten sich vielmehr nach den bisherigen Bestimmungen der Geschäftsordnung. Entgegenstehende
Bestimmungen der Geschäftsordnung treten im übrigen außer Kraft.

Sämtliche Anträge, die in der ersten Sitzuug zur Verlesung gekommensind, werden nach dem Vor¬
schlage des Aeltestenmts zunächstdem Provinzialausschuß, der morgen früh um 10 Uhr zusammentritt,
zur Stellungnahme überwiesen.

Die nächste Vollsitzungwird auf Mittwoch 12 Uhr festgesetzt mit der Tagesordnuug:
Beschlußfassungüber die Vorschlägedes Provinzialausschusseszu den ihm zur Stellung¬
nahme überwiesenen Anträgen.

Um 3 Uhr findet die Schlußsitzungstatt zur Voruahme der Wahlen des Staatsrats, des Prouinzial.
cmsschusses und der Provinzialkommission.

(Schluß der Sitzung 6 Uhr 25 Minuten.)
Der Vorsitzende: Me Schriftführer:
Dr. Iarres. A. H a u ck. Nohl.

Dritte ^Schluß-) Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaale des Ständehauses zu Düsseldorf,

Mittwoch, den 27. Januar 1926.

Der Vorsitzendeeröffnet die Sitzung um 1 Uhr 30 Minuten.
Die Protokolle der gestrigen Sitzungen liegen auf dem Tisch des Hauses zur Einsichtoffen.
Schriftführer für heute sind die Abgeordneten Elfes uud Dr. Kirchner.
Der Vorsitzendemacht folgende geschäftliche Mitteilungen: Herr Dr. Olbertz hat telegraphisch

seinen Tank für die ihm übersandten Grüße ausgesprochen.
Dem Herru Landeshauptmann Dr. von Renvers hat der Vorsitzende zu seiuem 70. Geburts¬

tage die Glückwünsche des Hauses übermittelt. Herr von Neuvers hat dafür herzlich gedankt.
Der Vorschlag des Vorsitzendenüber die geschäftliche Behandlung der vorliegenden Anträge findet

Annahme.
Mit Bezug auf die vorzunehmendenWahlen teilt der Vorsitzende mit, daß nach 8 2 der Wahlordnung

Wahlvorschlägenur bis zu einem 3 Stunden vor Beginn der Sitzung, in welcherdie Wahlhandlung statt¬
findet, liegenden Zeitpunkte beim Wahlvorstande eingereicht werden können. Da die Sitzung formell auf
12 Uhr anberaumt ist, so hätten die Wahlvorschlägevor 9 Uhr eingereicht werden müssen, während nach
der Festsetzung des Termins zur Vornahme der Wahlen auf 3 Uhr noch vor 12 Uhr Wahlvorschlägehätten
emgereichtwerden können. Nach § 2, Abs. 2 der Wahlordnung sei aber auch bis zu Beginn der Wahlhand¬
lung die Emreuhung von Wahlvorschlägenzulässig,weun der Landtag mit zwei Drittel Mehrheit der an¬
wesenden Landtagsabgeordneten der nachträglichen Einreichung zustimme. Der Provinziallandtag ist
einstimmig danut einverstanden, daß hiervon Gebrauch gemacht wird.
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Provinziallandtagswahlen.
Auf Vorschlagdes Wahlprüfungsausschusseserklärt der Provinziallandtag die am 29. November

1925 stattgehabten Neuwahlen der Proviuziallaudtags-Abgeordneten für gültig; ebenso die Feststellung
des Provinzialausschusses,daß an die Stelle des ausgeschiedenenProvinziallandtags-Abgeordneten
1. Landrat Dr. Meyers in Ahlweiler der Landrat vr. Otto Ereutz in Adenau,
2. Geschäftsführer Wilhelm Ullenbaum in Elberfeld der Redakteur Oskar Hoffmann in Elberfeld,

Schusterstraße 32,
3. Frau Wilhelmine Schumacher-Köhl in Köln der Konsul uud Verleger Heinrich Maus in Köln,

Vorgebirgstraße 16,
als Provinziallandtags-Abgeordnete zu treten haben.

Hochwasserhilfsattwu.
Die KPD.-Fraktion beantragt:
„Der Provinziallandtag wolle beschließen:

1. Zu den bereits vom Provinzialausschuß il icmä p^cku bewilligten 200 000 RM. wird ein weiterer
Betrag von 800 000 RM. für die Hochwassergeschädigtenbewilligt.

2. Für die von der Landesbank der Rheinprovinz bewilligten ssochwasser-Darlehen im Betrage von
4 000 000 RM. wird statt 8>/2°<, ein Zinsfuß von 5"<. festgesetzt: die Zinsdifferenz wird von der Provinz
getragen."

Zusatz zu den 2 Anträgen betr. .Hochwasserentschädigung:
„Es wird eine 15«gliedrige Kommissioneingesetzt,bestehendaus Vertretern des Provinziallandtages

und der Hochwassergeschädigten, welche die Zuschüsse und Darlehen an die Gemeinden unterverteilt."
Dieser Zusatz wird im Lanfe der Verhandlungen von der Fraktion zurückgezogen, und an dessen Stelle

tritt der gemeinsame Antrag der KPD. und SPD,:
„Zur Verteilung der Zuschüsseund der Darlehen wird beim Oberpräsidenten eine 15°gliedrige

Kommissionaus Mitgliedern des Provinziallandtages eingesetzt, die das Recht hat, Bürgermitglieder aus
den Reihen der Hochwassergeschädigtenhinzuzuziehen."

Eine weitere Entschließung der KPD. sagt:
„Zum dritten Male seit 1920 hat eine gewaltige Ueberschwemmungdes Rheines und seiner Neben»

flüsse Not und Elend in einen großen Teil der rheinischen Bevölkerunggetragen. Arbeiter und Angestellte,
Kleingewerbetreibende,Winzer und Kleinbauern wurden am härtesten heimgesucht, dieselben Bevölkeruugs-
schichten, welche am meisten uuter den Auswirkungen der Geldentwertung, der Besatzungund des Ruhr¬
kampfesgelitten haben. Große Strecken Kulturbodenund Wohnungen wurden zerstört, Werke und Geschäfte
stillgelegt und die Arbeitslosigkeitdurch weitere Zehntansende vermehrt. Der Gesamtschadenin der Rhein¬
provinz wird wohl auf 40—50 Millionen Reichsmark zn schätzen sein. Die Gemeinden, Kreise und die
Provinz sind nicht in der Lage, einen größerenTeil der Schäden aus eigenen Mitteln zu decken, da ihre Ein¬
nahmen durch den Finanzausgleich zu Gunsten von Reich und Staat gekürztworden sind.

Angesichtsder bedeutenden Schäden und der bitteren Not der meisten Hochwassergeschädigten hält
es der Provinziallandtag für unbedingt notwendig, daß Reich nnd Staat sofort helfend eingreifen und
ganz wesentlichgrößere Mittel als bisher zur Verfügung stellen.

Der Provinziallandtag fordert die Parteien des Reichstagesund Landtages, die Reichs- und Staats¬
regierung auf, den Betrag von 40 Millionen Reichsmarkfür die Hochwassergeschädigten zur Verfügung zu
stellen. Unverzüglichmuß das Reich, iu Verbiudung mit den Uferstaaten, umfangreiche Vorbeuge-
maßnahmen beginnen, um das Menschenmöglichezur Verhinderung weiterer Hochwasserkatastropheu
zu tun."

Der Provinzialausschuß hat hierzu folgenden Antrag gestellt:
„Der Provinzialausschuß beehrt sich zu beantragen:

1. Der Provinziallandtag erklärt sich mit der bereits erfolgten Vereitstellung von 1,2 Millionen Mark für
die Hochwassergeschädigten einverstanden, wovon 1 Million vom Staate dem Provinzialverband als
Darlehn auf 10 Jahre zu 6°/> gegeben worden ist.

2. Der Provinziallandtag erklärt sich bereit, für den gleichen Zweck und für die uuter 3. erwähnten Hoch-
wasserschutzanlagennoch eine weitere Million Mark bereitzustellen, wenn dein Provinzialverband
auch diese Million Mark auf 10 Jahre vom Staate vorgestreckt wird bei einer Verzinsung von 6"/>.

3. Der Provinziallandtag beauftragt den Provinzialausschuß, iu den nächstjährigenHaushaltsplan außer
den 240 000 Mark, die vom Hochwasser 1924 her noch fällig sind uud außer deu Summen für die Ver¬
zinsung und Tilgung der jetzt vom Staate gemäß 1. nnd 2. geliehenen 2 Millionen Mark noch einzu¬
setzen: 200 000 Mark zur Unterstützungdes Baues von Hochwasserschutzaulagen und 440 000 Mark zur
Beseitigung der an den Straßen und Brückendes Provinzialverbandes entstandenen Schäden.
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4. Provinziallandtag ist damit einverstanden, daß in Fällen, wo der Kreis, der jetzt vom Hochwasser Be¬
troffenen mit dem Kreis der Betroffenen von 1924 znsammenfällt, bei der Rückzahlungder Dnrlehn
(ausgenommen die Landesbankdarlehn) für den Provinzialanteil dieselben Erleich ternngen gewährt
werden, wie sie der Staat für seinen Staatsanteil in Aussicht nimmt.

5. Provinziallandtag erklärt, daß, nachdem der Provinzialverband unter äußerster Anspannung seiner
Finanzkraft alles ihm nur Mögliche getan hat, um die Not der durch das Hochwasser Betroffenen zu
lindern, nunmehr Reich und Staat in bedeutend höherein Maße, als es bisher geschehen ist, Mittel zur
Durchführung der Hilfsmaßnahmen zur Verfügung stellen müssen.

6. Der Provinziallandtag beauftragt den Provinzialausschuß, in Nerbinduug mit den zuständigen Ver¬
waltungsstellen eingehend zu prüfen, durch welche Maßnahmen in Zukunft ähnlichen Katastrophen
vorgebeugt werden kann. Der Provinziallandtag erwartet, daß das hiernach systematisch aufzustellende
Hochwasserschutzprogrammmit Hilfe von Staats- und Rcichsmitteln beschleunigtzur Durchführung
gebracht wird."

Die Verhandlungen über diesen Gegenstand werden mit Rücksichtauf den auf 3 Uhr zur Vornahme
der Wahlen festgesetzten Termin um 3 Uhr 15 Minuten unterbrochen.

Wahlen zum Preußische» Staatsrat.
Der Provinziallandtag schreitetzur Vornahme der Wahlen für den Staatsrat. Eine Abschrift der

Wahlverhandlung ist diesem Protokoll als Anlage beigefügt.
Wahlen zum Provinzialausschuß.

Nach dem Ergebnis der Wahl sind 164 Stimmzettel abgegeben, während nur 163 Abgeordnete vor-
/handen sind. Die Wahl ist daher ungültig. Dadurch ist auch der von der KPD.-Fraktion gegen das Wahl¬

verfahren eingelegte Protest (vergl. stenogr. Bericht) gegenstandslos geworden.
Auf Vorschlagdes Abgeordneten Strnnk wird Vornahme einer Aenderung der Wahlordnuug be¬

schlossen. Dieserhalb soll der Geschäftsordnungsausschußsofort zu einer Sitzung zusammentreten. Infolge¬
dessen wird die Sitzung um 4 Uhr 30 Minuten auf i/4 Stuude unterbrochen.

Um 5 Uhr 10 Minuten wird die Sitzung wieder eröffnet.
Schriftführer sind die Abgeordneten Hauck und Nr. 5l i r ch n e r. Der Antrag des Geschäfts¬

ordnungsausschusses lautet:
„§ 12 zweiter Absatz der Wahlordnung vom 26. Januar 1926 wird wie folgt abgeändert:
Jeder aufgerufene Wähler übergibt seinen Stimmzettel unter Nennung seines Namens in einem

zu diesemZwecke amtlich gestempelten Umschlag dem Vorsitzenden, der diesen nneröffnet in die Wahlurne legt."
Dieser Antrag wird einstimmig angenommen.
Es wird sodann zur Wahl der Mitglieder des Provinzialnusschussesgeschritten. Das Ergebnis ergibt

sich aus der iu der Aulage beigefügteu Niederschrift.
Im Anschluß an die Wahl der Mitglieder des Provinzialausschusses wird die Wahl des Vorsitzenden

und des stellvertretenden Vorsitzendendes Provinzialausschussesin getrennten Wahlgängen vorgenommen.
Die Wahlen sind nach den Grundsätzender Mehrheitswahlen vorzunehmen. Von feiten des Abgeordneten
Dr. Wesenfeld wird vorgeschlagen,den Abgeordneten Oberbürgermeister Dr. Adenauer durch Zuruf zum
Vorsitzendendes Provinzialausschusseszu wählen. Seitens des Abgeordneten Oberdörster wird Abgeord¬
neter Knllb vorgeschlagen. Hierauf wird die Wahl durch Abgabe von Stimmzetteln getätigt. (Schriftführer
Hauck uud Elfes). Insgesamt sind 161 Stimmzettel abgegeben. Hiervon sind 150 Stimmzettel gültig, 11
Stimmzettel sind unbeschriebenabgegeben. Von den abgegebenen gültigen Stimmen entfallen auf den
Abgeordneten Dr. Adenauer 129, auf den Abgeordneten Knab 21. Der Abgeordnete Dr. Adenauer ist somit
zum Vorsitzendendes Provinzialausschussesgewählt. Auf Anfrage nimmt Abgeordneter Dr. Adenauer
die Wahl an.

hierauf wird die Wahl des stellvertretenden Vorsitzendendes Provinzialausschussesvorgenommen.
Von seilen des Abgeordneten Gerlach wird vorgeschlagen,den Abgeordneten Haas durch Zuruf zu wählen.
Vom Abgeordneten Oberdörster wird Abgeordneter Knab vorgeschlagen. Die Wahl erfolgt durch Abgabe
von Stimmzetteln. Es find insgesamt 151 Stimmzettel abgegeben, unbeschriebenabgegeben sind 7. Die
übngen 144 sind gültig. Hiervon entfallen auf den Abgeordneten Haas 123, auf den Abgeordneten Knab 21.
Der Abgeordnete Haas ist somit zum stellvertretenden Vorsitzendendes Provinzialausschusses gewählt.
Abgeordneter Haas uimmt die Wahl an.

Auf Vorschlag des AbgeordnetenHaas werden die Wahlen zu den Pr 0 v inzia I k 0 mmissi 0 nen
vorläufig zurückgestellt bis zum Schluß der Sitzung.

Es wird nunmehr in der Beratung der Hoch Wasserhilfsaktion fortgefahren mit dein
Ergebnis, daß unter Ablehnung aller übrigen Anträge bezw. Entschließungender Antrag des Provinzial¬
ausschusses angenommen wird.
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Wirtschaftsnot und Vrwerbslosenfürforge.
Der endgültige Autrag der SPD. lautet:
„Die wirtschaftliche Krise in Deutschlandwächst sich zu eiuer Katastropheaus. Die Zahl der Erwerbs¬

losen und Kurzarbeiter, iusbesoudere in der Rheinprovinz, steigt dauernd. Erstes Gebot znr Bekämpfung
der Arbeitslosigkeit ist die Schaffung von Arbeitsgelegenheit, einmal um deu Erwerbslosen den notwen¬
digsten Lebensnnterhalt zu sichern,dann aber auch, um der demoralisierendenWirkung einer länger an¬
haltenden Erwerbslosigkeitzn steuern. Der Provinziallandtag fordert deshalb:

1. schnellste Durchführnng der vom 69. Provinziallandtag beschlossenen Arbeiten-.
>1. schnellste Inangriffnahme weiterer Arbeiten, soweit diese dem Ausbau und der Instandsetzung der

Provinzialstmßen uud dem Krciswegevau dienen.
Dabei ist eine Verwendung von im Haushaltsjahre 1926 in Aussichtgenommenen Mitteln bereits
vor dem 1. April gestattet. Die hierfür notwendigen Beträge sind vorschußweise von der Landesbank
zu cutnehmen.

111. Förderung des Wohuuugsoaues auch aus Mitteln der produktiven Erwerbslusenfürsorge.
Eine wirksame Bekämpfung der Arbeitslosigkeiterfordert, insbefondere für die Rheinprovinz, die

Bereitstellung größerer Mittel durch Reich und Staat an die Träger von Notstandsmaßnahmen, als es
bisher der Fall gewesen ist.

Der Provinziallandtag ersucht die Provinzialverwaltung, die Forderungen, die zu ihrer Zuständig¬
keit gehören, sofort zn verwirklichen und darüber hinnns mit den zuständigenReichs- und Staatsbehörden
im Sinne dieses Antrages in Verbindung zu treten."

Die KPD.-Fraktiou beantragt:
„Provinziallandtag beschließt:
Der Landeshauptmann wird ersucht, zur Behebuug der Erwerbslosigkeitsofort Notstaudsarbeiten

in größtem Ausmaß in Angriff nehmen zu lassen. Alle für das Rechnungsjahr 1926 von der Provinz ge¬
planten Straßenbauten sind schon setzt in Angriff zu nehmen. Bei Kanalbauten, Vahnprojektenuud anderen
Unternehmungen, an denen die Provinz beteiligt ist, soll die Provinzialverwaltung darauf hinwirken, daß
diese Prosekte ebenfalls schleunigst in Angriff genommen werden. Für die Notstandsarbeiten ist voller
Tariflohn zu zahleu. Ueberweisungeu von Mitteln au (Gemeindennnd Kreise dürfen nur erfolgen, wenn
diese ebenfalls Tariflöhne zahlen.

Zur Durchführung dieser Aufgaben bewilligt der Provinziallandtag zunächst50 Millionen Mark,
die erforderlichenfallsdurch Anleihe aufzubringen sind.

Der Landeshauptmann wird ersucht, bei der Reichsregieruug darauf hiuzuwirken, daß die Unter¬
stützungssätze für die Erwerbslosen nm 50"/, erhöht werden nnd schleunigst ein besetz zur Unterstützungder
Kurzarbeiter eingebracht wird."

Der Provinziallandtag beschließt die Ablehnung des Antrages der Ä'PD.-Fraktiou, dagegeu die
Annahme des Antrages der SPD.

iltnhrtampfentschadignul,.
Die KPD,-Fraktion beantragt zu beschließen:
, Der Provinziallandtag erklärt die vom Reich bewilligte Ruhrtampfeutschädigung für völlig unzu¬

reichend und die Richtlinien des Reichsarbeitsministeriumsüber die Auszahlung für dringend abänderungs¬
bedürftig.

Der Provinziallandtag fordert eine Abänderung der Richtlinien dahingehend, daß jedem Arbeit¬
nehmer, der in der Zeit vom 1. Oktober 1923 bis 31. Dezember 1925 60 Tage erwerbslos war, die Ruhr»
kampfentschädignngzugebilligt wird."

Nach dem. Antrage des Provinzialausschussesbeschließt der Provinziallandtag, den ersten Abfatz des
Antrages anzunehmen, den zweiten Absatz jedoch abznlehnen.

Aufhebung der Fürsorgepfttchtveroldnnug vom >N. Februar <N24.

Zn dem Antrage der KPD.-Fraktion:
^Provinziallandtag »volle beschließen:
Die Reichsregierung wird ersucht, die Fürsorgepflichtuerorduuug vom 13. Februar 1924 aufzm

heben.
Die Kosten für die gehobene Fürsorge für .uriegsopfer, Alters- uud Unfnllreutuer, Kleinrentner

werden vom Reich übernommen," wird auf Vorschlag des ProviuzialausschussesUeberweisuugdes Antrages
an den Provinzialansschuß znr Stellungnahme vor der nächstenProvinziallandtagssitzuug beschlossen.
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Entschädigung der Fürstenhäuser.
Die KPD,-Fraktion hat folgende Entschließungeingebracht:
„Die Lage der werttätigen Bevölkerung Deutschlands wird getenuzeichnet durch die furchtbaren

Erscheinungen einer außerordentlichen Verelendung. Insbesondere haben die arbeitenden Klassen des
Rheinlandes unter den Auswirkungen der Besatzung, des Ruhrkmupfes, der Geldentwertung, des Hoch-
Wassers und der einsetzenden Nationalisierung zu leiden. Die Zahl der Erwerbslosen steigt stetig. Klein¬
gewerbetreibende, Kleinbauern und Winzer kämpfen hart um ihre Existenz. In einem solchen Augenblick
beabsichtigendie Staats- und Reichsregierung den Fürsten Hunderte Millionen des Volksvermögens an
Bargeld, Kostbarkeitenund Gruudbesitzzu geben, trotzdem die Fürsten bereits Millionen von der Deutschen
Republik erhalten haben.

Inzwischen ist ein Antrag auf Herbeiführung eines Volksentscheids für entschädigungslose Enteignung
der Fürstenhäuser zu Gunsten der Allgemeinheitbei der Reichsregieruug bezw. dem Reichstag eingelaufen.

Die weitesten BevölkerungskreiseDeutschlands,insbesondere des Rheinlandes, haben durch lebhafte
Sympathiekundgebungen die Einbringung dieses Antrages unterstützt.

Der Rheinische Provinziallandtag begrüßt im Namen des notleidenden Volkes der Rheinprovinz
den Antrag auf Volksentscheid für entschädigungsloseEnteignung der Fürstenhäuser.

Er fordert die Reichsregieruug auf, den für den VolksentscheideingereichtenGesetzentwurf dem
Reichstag vorzulegen mit der Empfehlung, ihn anzuuehmen."

Der Antrag der SPD.-Fmktion lautet:
„Am Montag, den 25. Januar 1926, wurde der Reichsregieruug ein Antrag auf Volksbegehren

eingereicht, der eine entschädigungsloseEnteignung des Besitzes der deutschen Fürsten zum Wohle der
Allgemeinheit vorsieht. Das enteignete Vermögen der Fürsten soll verwendet werden zu Gunsten der Er¬
werbslosen,der Kriegsbeschädigtenund Kriegshinterbliebenen,der Sozial- und Kleinrentner, der Inflations¬
opfer sowie zur Schaffung von Siedlungsland auf dem euteigneten Landbesitz. Die Schlösserund Wohn¬
häuser sollen für allgemeine Wohlfahrt, Kultur und Erziehungszweckc nutzbargemachtwerden. Der Gesetz¬
entwurf geht davon aus, daß der fürstliche Besitz nicht persönlich,sondern Staatsbesitz ist und daher dem
Lande zusteht, in dem das betreffende Fürstenhaus bis zu seiner Absetzung regiert hat. Die erschreckende
Arbeitslosigkeit,die Not nnd das Elend des deutschen Volkes rechtfertigen keinesfalls die Ansprüche der
früheren fürstlichenFamilien. Der RheinischeProvinziallandtag als Vertretung des rheinischenVolkes,
das in deu Jahren nach den: Kriege durch Besatzung,Ruhrkampf und Hochwasserkatastrophenganz besonders
unter schwerer Not zu leiden hatte, begrüßt daher die Einbringung dieses Gesetzentwurfesund fordert das
gesamtrheinischeVolk auf, sich an den Abstimmungeneinmütig zu beteiligen und dafür einzutreten, daß der
Gesetzentwurf baldigst in Kraft tritt."

Der Provinzialausschuß beautragt, die Angelegenheit bis zum nächsten Prouinziallandtag zu ver¬
tagen. Der Antrag des Provinzialausschusses wird angenommen.

Bewilligung von Freifahrtarten.
Die KPD.-FraMon beantragt:
„Der Provinziallandtag wolle beschließen:
Den Abgeordneten des Provinziallandtages wird für die Bahnen der Neichsbahngesellschnftim
Gebiete der Nheinprovinz Freifahrkarte zur Verfügung gestellt."

t. Eventualllntrag zu vorstehendem Urantrag:
„Abgeordnete des Provinziallandtages, die in ihrer Eigenschaftals Abgeordnete Einrichtungen nnd
Anstalten der Rheinprovinz besuchen oder bei besonderen Anlässen zu ihrer Information Besich¬
tigungen vornehmen, erhalten die dadurch entstehenden Fahrkosten erstattet."

l>. Eventualantrag zu vorstehendem Urantrag:
„Die Mitglieder des Provinzialausschussesund der ständigen Kommissionenerhalten für die Bahnen
der Neichsbahngesellschaftim Gebiete der Rheinprovinz Freifahrtarte."
Der Provinzialansschuß schlägt vor, die Angelegenheit dem Provinzialausschuß zur Stellungnahme

vor dem nächstenProvinziallandtag zu überweisen.
Der Provinziallandtag beschließtnach dem Vorschlage des Provinzialausschusses.

Ausstellung von Legitimationskalten.
Der Antrag der KPD.-Fraktion, welcher lautet:
„Alle Abgeordneten erhalten als Legitimation bei Besuchen von Anstalten usw. im Gebiet der Rhein¬
provinz besondere Ausweise ausgestellt,"

wird nach dem Vorschlage des Provinzialausschussesan den Provinzialausschuß zur Stellungnahme vor
dem nächsten Provinziallandtag und zur Berichterstattung dort überwiesen.
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Petitionen.
1. Der Provinziallandtags-Abgeordnete Schande stellt folgenden Antrag:
„Der Provinziallandtag der Rheinprovinz wolle einen Beschluß herbeiführen, daß das Aufwertungs¬

gesetz vom 16. Juli 1925, welches im Neichsgesetzblatt Nr. 31 vom 17. Juli 1925 erschienen ist, wieder auf¬
zuheben und dafür die Aufrichtung des Friedensstandes nach allen Richtungen zu fordern ist."

Aus formellen Gründen (§ 12 Abs. 1 G.O.) und als sachlich nicht geeignet kommt der Gegenstand
nicht zur Verhandlung.

2. Die Rheinische Neichsheimstätten-Ientrale G. V. in Köln beantragt:
„Aus eiuem Vortrag des .Herrn Ministers für Volkswohlfahrt,der durch die Presse bekaunt geworden

ist, entnehmen wir, daß im Laufe der kommenden 10 Jahre in Prenßen jährlich 100 000 Wohnungen er¬
richtet werden müßten, um die Wohnungsnot zu beseitigen.

Dazu möchten wir uns erlauben, die ganz dringende Bitte anzusprechen, daß dem Wohnungsbau
erheblichgrößere Mittel seitens des Staates zugeführt werden mögen als bisher. Es kommt aber nicht
allein darauf an, genügende Mittel zur Verfügung zu haben, sondern auch, daß die Gelder in zweck¬
mäßigster Weise Verwendung finden. Die allerbeste Verwendung erscheint uns in jeder Hinsicht bei
dem Ban von Neichsheimstättengegeben zu sein, besonders wenn ihre Restfinanzierungund Entschul¬
dung durch die Reichsheimstätten-Hypothekar-Lebensversicherungausreichend gesichert ist.

Wir dürfen hierbei anf die bereits überreichte Schrift: „Neue Gedaukeu und Wege zur Beseitigung
des Wohnuugselendes durch das Neichsheimstättengesetz"von A. Noak hinweisen uud möchten nicht ver¬
fehlen, schon jetzt zu bitten, einen bestimmten, nicht zu geringen Teil der für den Wohnungsbau verfüg¬
baren Mittel ausdrücklich für die Errichtung von Neichsheimstätten gewähren zu wollen und die
Nachgeordneten Behörden mit entsprechender Anweisung versehen.

Dann dürfte, namentlich in der Rheinprovinz, schon im laufenden Jahre eine erheblicheAnzahl
von Reichsheimstätten gebant werden, znmal liberal! in der Bevölkerung schon jetzt ein großes Interesse
dafür festgestellt werden kann."

Der Provinziallandtag beschließtans Vorschlag des Provinzialausschusses die Ueberweisung der
Angelegenheit an den Provinzialausschuß zur Erledigung.

3. Der Antrag des Westfalenbuudes, unpolitischeVereinigung für die Wiedererlangung der Selb¬
ständigkeit der westfälischenGemeinden Langerfeld und Nächstebreck und Zurückführung zur Heimat¬
provinz Westfalen, in Langerfeld-Varmen lautet:

„Der Westfalenbuud in Langerfeld-Nächstebreck,welcher reichlich«/» der Wahlberechtigten der
früheren westfälischen Amtsgemeinden Langerfeld nnd Nächstebreck — und zwar hauptsächlichdie boden¬
ständigeBevölkerung— zu seinen Mitgliedern zählt, richtet an den neugewählten, am 26. Januar in Düssel¬
dorf erstmalig tagenden RheinischenProvinziallandtag die dringende Bitte, die Gemeinden von Barmen
loszulösen uud ihre Rückgabean die Heunatprovinz Westfalen zu befürworten. Die Rheinprovinz erhält
einen Ausgleichdurch die Einverleibung der westfälischen Gemeinde Königssteelenach Steele.

Die kernwestfälischen Gemeinden Langerfcld und Nächstebreck, deren Grenzen die älteste
bekannte Völkergrenzezwischen Franken und Niedersachsen bilden, werden niemals ihre westfälische Eigen¬
art verlieren und nicht aufhören, zurückzustrebenzur Heimcitprovinz Westfalen, wie zur gemeindlichen

^Nur durch die Ausnutzung der Revolutionszeit, bezw. der eiugemeinduugsfreundlichenLinks-
Parteien unter Vorschiebungder fluktuiereud eu Langerfelder Bevölkerung, vermochtedie Stadt
Barmen damals den Willen der bodenständigen Bevölkerung zu überrennen, nach einem 20jährigen
erfolareichenWiderstand. Die sehr leistungsfähigenGemeinden, welche sich ihre Bedeutung selbst erkämpft
liatten — ohne Nutznießungvon Barmen — wurden von Banner Seite wider besseres Wissen als leistungs-
u n Will hingestellt,mit Hilfe des Langerfelder Verwaltungsappamts, den man klugerweisedurch vorteil¬
hafte Vorausllbsindung der leitenden Beamten, in die Hände bekommenhatte, bevor das Emgemein-
dunasllesekerlassen war. Das ist ein Vorgehen, wie es in der unrühmlichenGeschichte der Eingemeindungen
kaum voraekommensein dürfte, dagegen ist der Fall Worringen noch bedeutungslos. Somit ist und bleibt
die Einaemeindung von Langerfeld nnd Nächstebreck ein schreiendes Unrecht gegen die gut
westfälische bodenständigeBevölkerung, weil von der Stadt Barmen die verwerflichstenMittel angewendet
worden sind um den Willen der Bevölkerung zu fälschen uud irrezuleiten. Dieses Unrecht kann nur wieder
gutgemacht werden, wenn das Volk nochmals in die Lage versetzt wird, unbeeinflußt über sem
nemeindliches Schicksal zu befinden.

Die in den Eingemeindungsg e g n e r-Denkschriften zum Ausdruck gebrachten Befürchtungen,
daß in den eingemeindeten Orten jedes Eigenleben ersterben, die Geschäftegeschädigt und die besitzenden
Kreise Handel und Gewerbe in der GroßstadtgemeindeBarmen zu erheblich größeren Steuerlasten heran-
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gezogenwerden müßten, als in den kleineren gut und billig verwalteten gesunden Gemeinden, sind durch
die Entwislung noch übertroffen. Durch das völlige Darniederliegen der Varmer Industrie, deren Zukunft
wir in den Denkschriftenschon angezweifelt hatten, ist ein großes Loch im städt. Haushalt, welchesdurch
Erhöhung der Preise für Licht und Kraft gestopft werden soll.

Die in dem einseitig von der Stadt Barmen aufgestellten Eingemeindungsvertrag enthaltenen
Verheißungen sind ausnahmslos nicht gehalten worden, die Erfüllung war auch von vornherein undenkbar,
darauf kam es der Stadt Barmen auch gar nicht an.

Diese Tatsachenund ein neuer Umstand rechtfertigen das Verlangen der vergewaltigten Langerfeld-
Nächstebrecker Bevölkerung, an das Gerechtigkeitsgefühlder rheinischen Abgeordneten zu appellieren, das
erfolgte Unrecht wieder gutzumachen.

Dieselbe Barmer Bürgerschaft, die 20 Jahre lang unablässig den beiden westfälischen Nachbarge-
meinden wegen ihrer Steuerlast nach dem, Leben trachtete, und den günstigen Augenblick der politischen
Verwirrung wahrzunehmen wußte, um den Gemeinden das Lebenslichtnuszublasen, wehrt sich selber mit
allen Mitteln, eine Vereinigung mit der rheinischen SchwesterstadtElberfeld einzugeheu, eine Gelegenheit,
die dem angeblichen Ausbreitungsdrang der Stadt Bannen, auf rheinischem Boden, ungeahnte
Möglichkeiten gegeben hätte.

Wenn Barmen ein Anrecht darauf erhebt, seine Selbständigkeitunter allen Umständen aufrecht zu
erhalten, obwohl höhere Interessen auf dem Spiel stehen, so muß dieses Recht auch den Langerfeld-Nächste-
breöern zustehen und in diesem Licht erscheint jedem Bürger der ihrer Selbständigkeitberaubten Gemeinden,
das Eingemeindungsgesetzbetr. Langerfeld und Nächstebreckals ein Unrecht,das wieder gutgemachtwerden
muß. Diese Einsicht haben auch verschiedene altbarmer Stadtverordnete, die früher an der Agitation für die
Eingemeindung lebhaften Anteil hatten, als z. B. der Stadtverordnete Schwartner.

Wir hoffen in dieser Angelegenheit keine Fehlbitte getan zu haben und bitten um Bescheid."
Auf Vorschlagdes Provinzialausschusseswird Uebergang zur Tagesordnung beschlossen.
4. Der Eifelverein, der Verschönerungs-und Verkehrsverein sowie der Altertums- und Geschichts¬

verein in Andernach beantragen:
„Die unterfertigten Natur- und Heimatschuß pflegenden Vereine bitten den Provinziallandtag

gegen die von der RWEAG. zu Essen geplante Industrialisierung des schönsten rheinischenNatur¬
denkmales, des Laacher Sees, Stellung zu nehmen und die Provinzialverwalrung zu ersuchen, ihrerseits
alles in ihren Kräften stehendezur Erhaltung des Laacher Sees in seiner alten naturgegebenen Gestalt zu
tun, feiner die Nawrschutzbestrebungenin den Teilen der Provinz, wo es deren noch nicht gibt, zu organi¬
sieren, damit die zahlreichen für die Provinz so wertvollen Naturschönheiten, besonders das romantische
Rheintal zwischen Bonn und Andernach,Coblenz nnd Vingen, die alle von der fortschreitendenIndustri¬
alisierung bedroht find, mehr als bisher geschützt werden."

Der Provinziallandtag beschließt auf Vorschlagdes ProvinzialausschussesAnnahme des Antrages.
5. Der Antrag des Vereins der Holzindustriellenin Rheinland und Westfalen in Düsseldorfüber¬

reicht eine Denkschrift über die Hochwasserschäden mit nachfolgendemAnschreiben:
„Wir beehren uns, in der Anlage eine kurze Denkschrift über die Hochwasserschäden zu unterbreiten,

die die rheinischeHolz- und Sägewerksindustrie um die Jahreswende 1925/26 erlitten hat. Wir bitten,
daraus entnehmen zu wollen, daß die genannte Industrie, der ganzen Natur ihres Betriebes nach, schwer
in Mitleidenschaftgezogen ist und dringend der Unterstützungbedarf. Wir haben uns erlaubt, in dieser
Denkschrift Anregungen für die erbetene Hülfe zu geben und wären dankbar, wenn der Holzindustrieauf
einem der vorgeschlagenenWege nennenswerte Unterstützung tunlichst bald znteil würde."

Der Antrag wird durch die Beschlüsse über die Hochwasserhilfsaktionfür erledigt angesehen.
6. Das Telegramm der Stadtverwaltung Neviges, welches lautet:
„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den Provinziallandtag zu ersuchen, sofort Not¬

standsarbeiten in die Wege zu leiten sowie den Städten Mittel zur Durchführung großer Notstandsarbeiten
zu bewilligen,"

wird ebenfalls durch die Beschlüsse zu der Wirtschaftsnot für erledigt angesehen.

Wahl von ProvwzwllommMonen.
Die Vornahme der Wahlen zu den Provinzialkommissionenwird bis zum nächsten Provinziallandtag

vertagt.
Abgeordneter Vaterrodt gibt namens der Fraktion der wirtsch. Vereinigung zu der Einladung

des Landeshauptmanns zu einem Bierabend eine Erklärung ab, die vom Landeshauptmann und den Ab¬
geordneten Mönnig und Dr. Wesenfeld erwidert wird. (Vergl. stenogr. Bericht.)
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Der Vorsitzendeverliest die Entschließungdes Zentrums, der Arbeitsgemeinschaftund der Sozial»
demokmten, welche sich gegen die Nichtrännmng der zweiten und dritten Zone wendet. (Vergl. stenogr.
Bericht). Hierzu gibt Abgeordneter Theißeu eine Erklärung der Kommunistenab. (Vergl. stenogr,Bericht.)

Der Vorsitzende macht dem Staatskommissar die Mitteilung, daß der Provinziallandtag seine Arbeit
beendet habe.

Der Staatskommissar schließt den Landtag, nachdem er den Dank für die in diesen Tagen der Provinz
geleistete wichtige Arbeit ausgesprochen hat.

(Schluß 9 Uhr 40 Minuten.)
Der Vorsitzende: Die Schriftführer:

Dr. Iarres. Elfes, Dr. Kirchner, A. Hauck,
N o h l.

Anlasse zu Seite 14.

Düsseldorf, den 27. Januar 1926.

Wahlniederschrift.
Der 70. Rheinische Provinziallandtag schritt heute nachmittag um 3 Uhr zur Wahl der Mitglieder

und Stellvertreter für den Preußischen Staatsrat gemäß den Gesetzen vom 16. Dezember 1920
und 7. Oktober 1925.

Der von der Staatsregierung als Staatskommissar bestellte Obeipräsident der Rheinprovinz hatte
durch öffentlicheBekanntmachung in den Regierungsamtsblättern eingeladen. Außerdem ist eine persön¬
liche Einladung den Mitgliedern des Provinziallandtages gemäß z 2 des Gesetzes über die Wahlen zum
Stlllltsrat vom 16. Dezember 1920 zugestellt worden,

Abdrücke dieser Einladung sind beigefügt.
Der Wahlvorstaud bestand aus dem Vorsitzendendes Proviuziallaudtages, Oberbürgermeister

Dr. Iarres, Duisburg, und den von diesem berufenen Beisitzern,den Abgeordneten Elfes uud Görlinger.
Mit der Wahrnehmung des Schriftführeramtes war der Abgeordnete Görlinger bestellt.
Der Wahlvorstand hatte folgende eingereichten Wahlvorschlägegeprüft und zugelassen:

1. Wahlvorschlagder Zentrumsfmktion, beginnend mit dem Namen: Dr. Konrad Adenauer, Ober¬
bürgermeister in Köln;

2. Wahlvorschlagder Bürgerlichen Arbeitsgemeinschaft,beginnend mit dem Namen: Dr. Karl Iarres,
Oberbürgermeister in Duisburg;

3. Wahlvorschlagder sozialdemokratischenFraktion, beginnend mit dem Namen: Meerfeld, Jean,
Beigeordneter in Köln;

4. Wahlvorschlagder kommunistischen Fraktion, beginnend mit dem Namen: Bender, Paul, Band»
Weber in Barmen;

5. Wahlvorschlagder WirtschaftlichenVereinigung, begiuuend mit dem Namen: Herrmann, Wilhelm,
Mädchenschuldirektorin Lennep.
Nach Bekanntgabe der Wahlvorschlägewurde zur Wahl geschritten. Die Wahl erfolgtemit verdeckten

Stimmzetteln.
Insgesamt wurden 163 Stimmzettel abgegeben. Hiervon waren 163 Stimmzettel gültig.
Von den abgegebenen 163 gültigen Stimmen entfielen

1. auf den Wahlvorschlagder Zentrumsfraktion 72 Stimmen,
2. „ „ „ Bürgerlichen Arbeitsgemeinschaft36 Stimmen,
3' ^ " „ „ sozillldemokratischen Fraktion 23 Stimmen,
4. ' „ „ kommunistischenFraktion 21 Stimmen,
5'. " ',' „ „ WirtschaftlichenVereinigung 11 Stimmen.

Hiernach sind gewählt:
I. Aus dem Wahlvorschlageder Zentrumsfraktion:

a) als Mitglieder:
1. Dr. Adenauer, Konrad, Oberbürgermeister, Köln-Lindenthal, Max Bruchstraße 12,
2. Elfes, Wilhelm, Schriftleiter, M.Gladbach, Kyffhäuserstraße 5,
3. Dr. Hagen, Louis, Geh. Kommerzienrat, Köln, Sachsenring 91—93,
4. Dr. Kaas, Ludwig, Professor, Prälat, Trier,

»
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5. Dr. Klöckner,Peter, Geh. Kommerzienrat, Duisburg,
6. Plluli, Joseph, Gutsbesitzer, Lövenich b. Köln,
7. Strunk, Heinrich, Kassierer, Essen-Ruhr, Graßmannstraße 9;

d) als Stellvertreter:
8. Mönnig, Hugo, Iustizrat, Köln, Gereonshof 5,
9. Weber, Ewald, Gewerkschaftssekretär,Aachen, Iunkerstraße 41,

10. Beißet, Stefan, Fabrikant, Aachen,
11. Schmitz, Johannes, Professor, Andernach, Breitestraße 52,
12. Weber, Jakob, Bürgermeister, Kray b. Essen, Eickenscheiderstraße 64,
13. Heuser, Benedikt, Rittergutsbesitzer, Haus Dürffenthal b. Iülpich,
14. Brauer, Ferdinand, Gewerkschaftssekretär,Düsseldorf, Luisenstraße 91;

II. aus dem Wahluorschlage der Bürgerlichen Arbeitsgemeinschaft:
«,) als Mitglieder:

1. Dr. Iarres, Oberbürgermeister, Duisburg, Mülheimerstraße 46,
2. Dr. Wesenfeld, Iustizrat, Barmen, Ottostmtze 31,
3. Krupp von Bohlen und Halbach, Außerordentlicher Gesandter, Hügel b. Essen,

d) als Stellvertreter:
4. Andres, Karl, Weingutsbesitzer, Gutleuthof bei Kreuznach,
5. Haßlacher, Jakob, Generaldirektor, Duisburg-Meiderich,
6. Dr. Kaiser, Iustizrat, Köln, Worringerstraße 16;

III. aus dem Wahluorschlage der sozialdemokratischenFraktion:
»,) als Mitglieder:

1. Dr. Meerfeld, Jean, Beigeordneter, Köln, Siebengebirgsallee 110,
2. Eberle, Karl, Beigeordneter, Barmen, Elsternstraße 16,

d) als Stellvertreter:
3. Mehne, Berthold, Eisenbahnoberingenieur, Neuwied, Hermannstraße 52,
4. Weyers, Cäsar, Parteisekretär, Mors, am Pandyk 1:

IV. aus dem Wahlvorschlageder kommunistischen Fraktion:
a) als Mitglieder:

1. Bender, Paul, Bandweber, Barmen, Langenfelderstrahe 47,
2. Frisch, Nikolaus, Schlosser, Köln-Nippes, Hartwigstraße 77,

d) als Stellvertreter:
3. Schulte, Fritz, Sekretär, Wiesdorf-Bürrig, Myliusstraße,
4. Sommer, Michael, Parteisekretär, Aachen, Wimelsgäschen 6;

V. aus dem Wahluorschlageder WirtschaftlichenVereinigung:
a) als Mitglied:

1. Herrmann, Wilhelm, Mädchenschuldirektor,Lennep, Hartstraße 2,
d) als Stellvertreter:

2. von Detten, Max, Kaufmann und Gutsbesitzer, Kreuznach, Brückes 13.
Von den Gewählten waren in der Sitzung anwesend:

Dr. Adenauer, Elfes, Dr. Hagen, Strunk, Mönnig, Weber (Aachen), Schmitz, Weber (Kray),
Heuser, Brauer, Dr. Iarres, Dr. Wesenfeld, Dr. Kaiser, Eberle, Mehne, Weyers,
Frisch, Sommer, Herrmann, von Detten.

Der Vorsitzendedes Wahlvorstandes richtete an jeden der anwesenden Gewählten die Frage, ob er
die auf ihn gefallene Wihl annehme. Hierauf gaben sämt.iche vorbezeichnetenanwesenden Gewählten
eine zustimmende Erklärung ab.

Hierauf erklärte der Vorfitzendedes Provinziallandtages die Wahlhandlnng für geschlossen.

Der Vorsitzende: Me Neisttzer:
Dr. Iarres. W.Elfes, Görlinger (als Schriftführer).
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Anlage zu «Bette 14.

T> üsselborf, den 27. Januar 1926.
Wahlnteberjchrift.

, Der Vorsitzendedes 70. Rheinischen Provinziallandtages hatte auf heute nachmittag 3 Uhr eine
Sitzung des Provinziallandtages zur Vornahme der Wahlen für den Provinzialausschuß an-
beraumt.

Die Wahlen erfolgen auf Grund der §§ 23—32 des Wahlgesetzes für die Provinziallandtage und Kreis-
tage vom 7. Oktober 1925 und der auf Grund des z 27 dieses Gesetzes vom Provinziallandtage in der Sitzung
vom 26. Januar 1926 beschlossenen Wahlordnung.

Der Wahlvorstand setzte sich zusammen aus dem Vorsitzendendes Provinziallandtages, Oberbürger-
meister Dr. Iarres-Duisvurg und den von diesem berufenen Beisitzern, den AbgeordnetenDr. Hommelsheim
und Hack.

Mit der Wahrnehmung des Schriftführemmtes war der Abgeordnete Dr. Hommelsheim bestellt.
Der Wahlvorstand hatte folgende eingereichten Wahlvorschlägegeprüft und zugelassen:
1. Wahlvorschlagder Ientrumsfraktion, beginnend mit dem Namen: Dr. Konrad Adenauer, Ober¬

bürgermeister in Köln.
2. Wahlvorschlag der BürgerlichenArbeitsgemeinschaft,beginnendmit dem NamenMbert Kemmann,

Oekonomierat in Katers bei Mettmann.
3. Wahlvorschlagder sozialdemokratischenFraktion, beginnend mit dem Namen: August Haas,

Beigeordneter in Köln.
4. Wahlvorschlagder kommunistischen Fraktion, beginnend mit dem Namen: Peter Knab, Lehrer

in Köln-Kalt.
5. Wahlvorschlagder WirtschaftlichenVereinigung, beginnend mit dem Namen: Bertram Pohl,

Major a. D. in Düsseldorf.
Von feiten der Ientrumsfraktion und der Fraktion der Bürgerlichen Arbeitsgemeinschaftwar die

Erklärung eingereichtworden, daß sie gemäß § 3 der Wahlordnung ihre Wahlvorschlägemiteinander ver¬
bunden hätten.

Der Wahlvorstand hatte auch diesen verbundenen Wahlvorschlagder Ientrumsfraktion und der
Fraktion der Bürgerlichen Arbeitsgemeinschaftgeprüft und zugelassen.

Nach Bekanntgabe der Wahlvorschlägewurde zur Wahl geschritten. Die Wahl erfolgte mit verdeckten
Stimmzetteln.

Insgesamt wurden 163 Stimmzettel abgegeben. Hiervon waren 163 Stimmzettel gültig.
Von den abgegebenen 163 gültigen Stimmen entfielen
1. auf den verbundenen Wahlvorschlagder Zentrumsfraktion und der Bürgerlichen Arbeitsgemein¬

schaft 168 Stimmen, und zwar:
»,) auf den Wahlvorschlagder Ientrumsfraktion 72 Stimmen,
d) auf den Wahlvorschlagder Bürgerlichen Arbeitsgemeinschaft36 Stimmen;

2. auf den Wahlvorschlagder sozialdemokratischen Fraktion 23 Stimmen,
3. auf den Wahlvorschlagder kommunistischen Fraktion 21 Stimmen,
4. auf den Wahlvorschlagder WirtschaftlichenVereinigung 11 Stimmen.
Hiernach sind gewählt:

I. aus dem verbundenenWahlvorschlage der Ientrumsfraktion und der Fraktion der BürgerlichenArbeits.
gemeinschaftinsgesamt 10 Mitglieder und 10 Stellvertreter und zwar:
1. aus dem Wahlvorschlägeder Ientrumsfraktion

3.) als Mitglieder:
1. Dr. Adenauer, Konrad, Oberbürgermeister, Köln-Lindenthal, Max Vruchstr. 12,
2. Völlig, Fritz, Landesökonomierat, Köln, van Werthstraße 8,
3. Farwick, Wilhelm, Oberbürgermeister, Aachen,
4. Hebborn, Gerhard, Gewerkschaftssekretär,Solingen,
5. Loenartz, Georg, Rechtsanwalt, Coblenz,
6. Sanders, Johannes, Schreinermeister, Duisburg, Grünstraße 17,
7. Niedieck, Anna, Hausfrau, Düsseldorf, Schumannstmße 13;

d) als Stellvertreter:
8. Dr. Saahen, Konrad, Regierungspräsident, Trier,
9. Heuser, Benedikt, Rittergutsbesitzer, Haus Dürffenthal bei Iülpich,
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10. Jausen, Nikolaus, Pfarrer, Lammersdorf, Kreis Monschau,
11. Strunk, Heinrich, Kassierer, Essen, Graßmannstraße,
12. hartrath, Medard, Weingutsbesitzer,Trier, Charlottenau,
13. Weber, Jacob, Bürgermeister, Kray bei Essen,
14. Dr. Haitmann, Oberbürgermeister, Barmen;

2. aus dem Wahlvorschlageder Bürgerlichen Arbeitsgemeinschaft
a) als Mitglieder:

1. Kemmann, Albert, Oekonomierat, Katers bei Mettmann,
2. Dr. Wesenfeld, Paul, Iustizrat, Barmen,
3. Dr. Ing. Pattberg, Heinrich, Generaldirektor, Homberg, Niederrheini

d) als Stellvertreter:
4. Dr. Wassermeyer, Heinrich, Iustizrat, Bonn,
5. Steinmeyer, Christoph, Rektor, Düsseldorf,
6. Dr. Schüler, Wilhelm, Arzt und Landwirt, Vüchenbeuren;

II. ..aus dem Wahlvorschlageder sozialdemokmtischenFraktion
»,) als Mitglieder:

1. Haas, August, Beigeordneter, Köln, Siebengebirgsallee 173,
2. Steinbüchel, Hans, Redakteur, Essen, Wörthstraße 20,

d) als Stellvertreter:
3. Pikard, Emil, Parteisekretär, Coblenz, Schubertstraße 2,

' 4. Hauck, Artur, Arbeitelsekretär, Düsseldorf,- Viehweg 1;
III. aus dem Wahlvorschlageder kommunistischenFraktion:

a) als Mitglied:
1. Knab, Peter, Lehrer, Köln-Kalk,Taunusstraße 3;

d) als Stellvertreter:
2. Oberdürster, Ernst, Lackierer,Opladen, Augustastraße 14;

IV. aus dem Wahlvorschlageder WirtschaftlichenVereinigung:
a,) als Mitglied:

1. Pohl, Bertram, Major a. D., Düsseldorf-Oberkassel;
b) als Stellv ertreter:

2. Dr. Stein, Otto, Kaufmann, Düseldorf, Salierstraße 13.
Von den Gewählten waren in der Sitzung anwesend: Dr. Adenauer, Völlig, Farwick, Hebborn,

Loenartz, Sanders, Frau Niedieck, Dr. Saaßen, Heuler, Iansen, Strunk Weber (Kray), Dr. Hartmann
(Barmen), Kemmann, Dr. Wesenfeld, Dr,°Ing. Pattberg, Dr. Wassermeyer, Steinmeyer, Dr. Schüler,
Haas, Steinbüchel, Pikard, Hauck, Knab, Oberdörster, Pohl, Dr. Stein.

Der Vorsitzende des Wahlvorstandes richtete an jeden der anwesenden Gewählten die Frage, ob er
die auf ihn gefalleneWahl annehme. Hierauf gaben sämtliche vorbezeichnetenanwesenden Gewählten eine
zustimmende Erklärung ab.

Hierauf erklärte der Vorsitzende des Provinziallandtages die Wahlhandlung für geschlossen.

Der Vorsitzende: Me Beisitzer:
Dr. Iarres. Hans Hack, Dr. Hommelsheim (als Schriftführer).



70. Rheinischer Provinzia'landtag. 23

Verzeichnis
der Ausschüsse des 70. Provinziallandtages.

Wahlprüfungsausschuß:
Vorsitzender:Dunder; StellvertretenderVorsitzender: Kranz; Schriftführer: tzoffmann;

Mitglieder: Adler, Dr. Creutz, Floßdorf, Frl. Gose Winkel, Herrmann,
Pikaid, Rath, Schäfer (Essen), I)r. Schäfer (Köln-Deutz), Schroer (Hochhalen),
Strunk, Vielhaber.

Geschäftsordnllngsausschuß:
Vorsitzender: Vberle; Stellvertretender Vorsitzender: Adams; Schriftführer: tzauck;

Mitglieder: Vlies, Hack, vr. Hartmann (Barmen), Heuser, Dr. Kaiser, Knab,
Maus, Dr. Saaßen, Dr. Stein, Tenhaeff, 0. vr. d e Weerth, Dr. Weil.



Anlagen

zu den Sitzungsprotolollen des

7tt. Rheinischen Provinziallandtages.



Verzeichnis
der Vorlagen für den 70. Rheinischen Provinziallandtag.

Anlage 1.

Abe.
N«. lllchen»

Nl. Gegenstand

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend Erlaß einer neuen
Wahlordnung auf Grund des § 27 des Wahlgesetzesfür die Provinzial-
landtage und Kreistage vom 7. Oktober 1925.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die Neuwahlen
a) zum Provinzialllusschuß,
d) zu den Provinzialkommissionen,
e) zum Preußischen Staatsrat.

Anlage 2.
<T>iucksllchen.Nr. 1.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

Erlaß einer neuen Wahlordnung auf Grund des § 27 des Wahlgesetzes
für die Provinziallandtage und Kreistage vom 7. Oktober 1925.

Nachdem das Wahlgesetz für die Provinziallandtage uud Kreistage vom 7, Oktober 1925
(GS. S. 123 ff.) in Kraft getreten ist, sind die vom Provinziallandtag vorzunehmenden Wahlen
auf Grund der Bestimmungen des 5. Abschnittes (§§ 23—32) dieses Wahlgesetzeszu tätigen, welcher die
Uebelschrift trägt: Vornahme von Wahlen durch den Provinziallandtag und Geschäftsordnung. An der
Anlage ^ sind die Bestimmungen dieses 5. Abschnittesdes Wahlgesetzesabgedrucktund desgleichendie
zugehörigen Vorschriften der Ausführungsanweisung des Ministers des Innern vom 14. Oktober 1925
IVa 1 2392 II; in der Anlage L ist der Entwurf einer Wahlordnung gemäß § 27 des Wahlgesetzes abgedruckt.

Piovinzialausschuß beehrt sich zu beantragen:
„Provinziallandtag möge dem Entwurf einer Wahlordnung gemäß § 27 des Wahlgesetzesfür die

Provinziallandtage und Kreistage vom 7. Oktober 1925 seine Zustimmung erteilen."

Düsfeldorf, den 25. Januar 1926.

Der Provinzialausschuß:

Dr. Adenauer,
Vorsitzender.

Dr. Horion,
Llliioeshauptmcm».
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Anlage ^.
I.

Wahlgesetz

für die Provinzillllllndtllgeund Kreistage.
Vom 7. Oktober 1925. (GS. S. 123 ff.)

Fünfter Abschnitt.

Vornahme von Wahlen durch den Provinziallandtag und Geschäftsordnung.

§23.
(1) Wahlen werden, wenn niemand widerspricht, durch Zuruf, sonst durch Abgabe von Stimm«

zetteln vollzogen.
(2) Bei der Zettelwahl wird, wenn mehrere gleichartige unbesoldete Wahlstellen derselben Ver»

waltnngsstelle zu besetzen sind, in einem Mahlgange nach den Grundsätzen der Verhältniswahl, in allen
anderen Fällen für jeden Fall in besonderem Mahlgange nach Stimmenmehrheit abgestimmt.

(3) Im Falle nachträglicherVermehrung oder Verringerung der Wahlstellen sind sämtlicheWahl¬
stellen neu zu besetzen.

§24.
(1) Wird nach den Grundsätzender Verhältniswahl abgestimmt, so sind die Wahlstellenauf die Wahl-

Vorschlägeuach der Reihenfolge der Höchstzahl zu verteilen, die sich durch Vollrechnung,Halbteiluug, Dritte»
luug, Viertelung usw. der auf die Wahlvorschlägeentfallenden Stimmzahlen ergeben. Ueber die Zuteilung
der letzten Wahlstellen entscheidetbei gleichenHöchstzahlendas Los.

(2) Sind Stellvertreter zu wählen, so ist erster Stellvertreter des an erster (zweiter, dritter usw.)
Stelle gewählten Mitglieds der dem gewählten Mitglied an erster (zweiter, dritter usw.) Stelle auf dem¬
selben Wahlvorschlage,zweiter usw. Stellvertreter der dem nächsten an entsprechender Stelle folgende
Bewerber.

(3) Scheidet der Gewählte vor Ablauf der Wahlzeit aus oder lehnt er die Wahl ab, so tritt, soweit
nicht gesetzlich anderes bestimmt ist, an seine Stelle sein Stellvertreter und an dessen Stelle — oder wenn
kein Stellvertreter gewählt ist, an die Stelle des Ausscheideuden— ein Ersatzmann,welcher durch die Mehr¬
heit der Unterzeichner des Wahlvorschlagsoder, soweit sie nicht mehr Mitglieder des Provinziallandtages
sind, ihrer Ersatzmännerbestimmt wird. Ist die Wahl durch Zuruf vollzogen (§ 23 Abs. 1), so ist der Ersatz¬
mann gemäß § 23 Abs. 2 zu wählen.

(4) Der Stellvertreter ist auch in Fällen nur vorübergehenderBehinderung des Gewählten zu seiner
Vertretung berechtigt.

§25.
(1) Wird nach Stimmenmehrheit abgestimmt, so ist derjenige gewählt, für den mehr als die Hälfte

der gültigen Stimmen abgegeben ist.
(2) Wird dieses Ergebnis im ersten Wahlgange nicht erreicht, so findet zwischen den beiden Personen,

welche die meisten Stimmen erhalten haben, eine engere Wahl statt.
(3) Bei Stimmengleichheit entscheidetdas vom Vorsitzendenzu ziehende Los, wer in die engere

Wahl zu bringen oder im letzten Wahlgange gewählt ist.

§26.
Bei Wahlen und Abstimmungen zählen Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen mit zur Fest¬

stellung der Beschlußfähigkeit,nicht aber zur Berechnung der Mehrheit.

§27.
Im übrigen wird das Wahlverfahren durch die Geschäftsordnung geregelt.

§28.
Gegen die Gültigkeiteiner vom Provinziallandtage vorgenommenenWahl kann, soweit nicht gesetzlich

die Anfechtung einer solchen Wahl anderweitig geregelt ist, jeder Provinziallandtagsabgeordnete binnen
zwei Wochennach Feststellungdes Wahlergebnissesbei dem Provinzialausschuß Einspruch einlegen. Ueber
den Einspruch entscheidetdie Beschlußbehörde,durch deren Entscheidungdie Gültigkeit oder Ungültigkeit
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der Wahl endgültig festgestellt wird. Bedarf die Wahl einer Bestätigung, so wird diese erst nach Ablauf der
Einspruchsfrist nach der Gültigkeitserklärung rechtswirksam.

§29.
Eine vom Provinziallandtage vorgenommene Wahl verliert vor Ablauf der festgesetzten Mahlzeit

chre Wirksamkeitdurch Wegfall einer Voraussetzung der Wählbarkeit oder durch nachträglichen Eintritt
eines Ausschließungsgrundes.

8 30.
(1) Das Ausscheideneiner vom Provinziallandtage gewählten Person aus ihrem Amte wird, soweit

nicht gesetzlicheine andere Stelle zuständig ist, von dem Provinzialausschussefestgestellt. In dem Beschluß
ist gleichzeitigfestzustellen,wer als Stellvertreter (Ersatzmann) nachrückt.

(2) Gegen den Beschlußsteht demjenigen, dessen Ausscheidenfestgestellt ist, binnen zwei Wochen
die Klage beim Oberverwaltungsgerichte zu.

(3) Die Klage hat keine aufschiebende Wirkung; während der Dauer des Verfahrens tritt der Stell»
Vertreter (Ersatzmann) vorläufig ein.

§ 31.
Die vom Provinziallandtage vorzunehmenden Wahlen erfolgen, soweit nicht gesetzlich etwas anderes

bestimmt ist oder es sich um einmalige Aufträge handelt, auf die Dauer der Wahlzeit des wählenden Pro«
vinziallandtags. Neuwahlen sind alsbald nach Zusammentritt des neugewählten Provinziallandwgs vor¬
zunehmen. Bis zum Einkitte der Nachfolger üben die bisher, gewählten Personen ihre Tätigkeit weiter aus.

§32.
(1) Die Geschäftsführungwird durch eine vom Provinziallandtage zu erlassende Geschäftsordnung

aereaelt.
(2) In der Geschäftsordnung kann bestimmt werden, daß ein Provinzmllandtags-Abgeordneter bei

grober Ungebühr oder wiederholten Verstößen gegen die Ordnung mit Ausschlußaus der° Versammlung
für einzelne oder mehrere Sitzungstage oder für die Dauer der jeweiligen Tagung durch Beschluß des Pro-
vinziallandtags bestraft wird sowie daß der Ausschlußdie völlige oder teilweiseEntziehung der Ersatzgelder
(§ 5) und sonstigen Vergünstigungen zur Folge haben kann.

(3) Hält der Vorsitzendeeinen unmittelbaren Ausschluß des Provinziallandtags-Abgeurdneteu für
erforderlich, so kann er dessen Ausschlußvorläufig verhängen und zur Durchführung bringen. Die Maß¬
nahme bedarf nach ihrer Durchführung der Bestätigung durch den Provinziallandtag nnd ist auf sein Ver¬
langen von dem Vorsitzendenaufzuheben.

II.

Ausführungsanweisung

d MdI v 14. 10. 1925 — IVZ. I 2392 II — zu dem Wahlgesetz für die Provinziallandtage und Kreistage
vom 7.10.1925 (GS. S. 123).

Iu §§ 23—32: Die Vorschriften gelten, soweit nicht ausdrücklicheine anderweitige gesetzliche
Regelung für unberührt erklärt wird, für alle Wahlen, die von dem Provinziallandtag vorzunehmen sind.
Sie gelten dagegen nicht für die auf Grund statutarischer Anordnung von den Provinzialaus»
schüssen vorzunehmendenWahlen. Der Provinziallandtag hat es in der Hand, diese Vorschriftenauch
für die von dem ProvinzialausschuhvorzunehmendenWahlen für anwendbar zu erklären, indem er entweder
entsprechendestatutarischeBestimmungen beschließtoder die Befugnisse des Provinzialausschusseswieder
an sich zurücknimmt.

Zu § 23 Ab s. 3: Die Vorschriftist neu. Sie will zunächst verhindern, daß durch eine sukzessive
Vermehrung der Wahlstellen eine Mehrheit in Umgehung des Gesetzes an die Stelle der Verhältniswahl
die Mehrheiiswahl setzt. Sie regelt ferner das Verfahren bei einer nachträglichenVerringerung der Wahl¬
stellen.

Nach der Rechtsprechung des OVG. (Entscheidnngvom, 4. 11. 1924 — II L 28. 24) kann weder im
Falle der Vermehrung noch im Falle der Verringerung der Wahlstellen eine Neuverteilung der Sitze auf
Grund des Wahlergebnisses der früheren Wahl stattfinden.
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Zu z 24 Abs. 1: Für die von dem Provinziallandtag vorzunehmenden Verhältniswahlen wirb
hiermit das sogenannte d'HondtscheHöchstzahlensystem obligatorischeingeführt und damit die bisher den
Provinzillllanbtagen gemäß § 24 Abs. 2 Satz 4 des Gesetzes vom 3.12.1920 zustehendeBefugnis, nähere
Bestimmungen über die Wahlart zu treffen, aufgehoben.

Abs. 2: Auch die Vorschriftüber die Wahl der Stellvertreter, die insbesonderebei der Wahl des
Provinzialausschussespraktisch wird, ist obligatorisch. Sie entspricht im wesentlichendem bereits jetzt für
die Staatsmtsmitglieder und ihre Stellvertreter geltenden Vorschriften. ,

Ab s. 3: Bei Erledigung der Stelle tritt als Ersatzmann an die Stelle des Ausgeschiedenennicht,
wie im Falle des z 22, der nächste Bewerber auf dem Wahlvorschlag;vielmehr wird der Ersatzmannin al'en
Fällen, soweit nicht ein Stellvertreter vorhanden ist, erst bei Eintritt der Erledigung des Sitzes durch die
Mehrheit der Unterzeichnerdes Wahlvorschlagesbestimmt. Hierdurchwird in allen Fällen ein individueller
Ersatz des Ausgeschiedenengesichert, der um so wichtiger ist, als es sich hier um Stellen in der Verwaltung
der Provinz handelt.

Der letzte Satz des Absatzes 3 enthält eine neue Vorschrift, durch die eine Unklarheit beseitigt wirb.
Die Wahl durch Zuruf ist weder Verhältniswahl noch Mehrheitswahl, gleichgültig,ob es sich um die Be¬
setzung einer Stelle oder mehrerer Stellen handelt. Ist die Wahl durch Zuruf vollzogenund scheiden später
ein oder mehrere Gewählte aus, so ist dafür, ob die Ersatzwahl im Wege der Verhältniswahl oder der Mehr»
heitswahl vorzunehmen ist, der Grundsatzdes § 23 Abs. 2 maßgebend, d. h. die Ersatzwahlerfolgt nach den
Grundsätzender Verhältniswahl, wenn mehrere gleichartige unbesoldeteWahlstellenderselbenVerwaltungs¬
stelle zu besetzen sind, in allen anderen Fällen nach den Grundsätzender Mehrheitswahl.

Iu § 28: Nach geltendemRecht, z. B. § 42 Abs. 2 der Provinzialordnung für die östlichen Provinzen,
war gegen die Wahl durch den Provinziallandtag nur der Einspruchbei dem Vorsitzenden gegeben,über den
der Provinziallandtag selbst endgültig beschloß. Nunmehr ist ein besonderes Wahlprüfungsverfahren ein«
geführt, ähnlich wie es für die Städte bereits nach § 14 des Zuständigkeitsgesetzesgeregelt ist. Ueber den
Einspruch beschließt die Beschlußbehörde(vgl. § 43).

Für den Fall, daß die Wahl einer Bestätigung bedarf, fand bisher ein besonderes Wahlprüfungs-
verfahren nicht statt; vielmehr war im Vestätigungsverfahrennicht nur über die Geeignetheit des Bewerbers,
sondern auch über die Gültigkeitdes Wahlverfahrens zu befinden. Die dem z 28 durch den Landtag gegebene
Fassung schreibt vor, daß auch in den Fällen, in denen die Wahl einer Bestätigung bedarf, die Gültigkeitdes
Wahlverfahrens in demselbenVerfahren wie sonst nachzuprüfen ist und daß die Bestätigung erst nach Ablauf
der Einspruchsfrist(so. ohne daß Einsprucheingelegt ist) oder nach der Gültigkeitserklärungder Wahl rechts¬
wirksam wird. Die Bestätigungsbehörden werden hiermit angewiesen, die Bestätigung auszusetzen,bis die
Gültigkeit der Wahl feststeht, und erst dann über die Bestätigung oder Versagung der Bestätigung, bei der
nunmehr nur noch über die Eignung des Bewerbers zu befinden ist, zu beschließen.

Die Vorschriftendes § 28 gelten nur insoweit, als nicht gesetzlich die Anfechtung eiuer von dem Pro¬
vinziallandtag vorgenommenen Wahl anderweitig geregelt ist. (vgl. z 24 des Gesetzes über die Wahlen
zum Staatsrate vom 16. 12. 1920, GS. 1921 S. 90).

Zu § 31: Die Vorschrift,daß die vom Provinziallandtage vorzunehmenden Wahlen auf die Dauer
der Wahlzeit des wählenden Provinziallandtages erfolgen nnd daß Neuwahlen alsbald nach Zusammentritt
des neugewählten Provinziallandtags vorzunehmen sind, gilt an und für sich für alle von den Provinzial-
lcmdtagen vorzunehmenden Wahlen. Entgegenstehende gesetzliche Vorschriften aber bleiben unberührt.
Es bleibt also insbesonderebei der gesetzlich geregelten Wahlzeit des Landesdirektors (Landeshauptmanns)
und bei der gemäß den Provinzialordnungen (vgl. z. B. § 93 der Provinzialordnung für die östlichen Pro¬
vinzen) durch Prouinzialstatut geregelten Wahlzeit der „oberen Beamten" (Landesräte).

Das neue Gesetz enthält keine Vorschrift darüber, binnen welcher Frist die neugewählten Provinzial¬
landtage (und Kreistage)zusammenzuberufensind. Es versteht sich von selbst, daß die Einberufung baldmöglichst
erfolgt, schon wegen der von dem Provinziallandtage vorzunehmendenNeuwahlen, insbesondereder Mit¬
glieder des Staatsmtes. Es wird sich aber empfehlen, die Provinziallandtage erst dann einzuberufen, wenn
etwa eingegangeneEinsprüchegegen die Wahlen so vorbereitet sind, daß der Provinziallandtag bei seinem
eisten Zusammentritt über die Gültigkeit der Wahl beschließen kann.

Wahlordnung
auf Grund des § 27 des Wahlgesetzes für die Provinziallandtage und Kreistage vom

7. Oktober 1925 (GS. S. 123 ff.).
I. Wahlvorschläge.

§1. Be, Wahlen nach den Grundsätzen der Verhältniswahl sind schriftliche Wahlvorschläge
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§ 2. Wahlvorschlägekönnen nur bis zu einem 3 Stunden vor Beginn der Sitzung, in welcher die Wahl¬
handlung stattfindet, liegenden Zeitpunkte beim Wahluorstande eingereicht werden. Auch nach
diesemZeitpunkte bis zum Beginn der Wahlhandlung ist die Einreichung von Wahlvorschlägenzu¬
lässig, wenn der Landtag mit V» Mehrheit der anwesenden Provinziallnndtagsabgeordneten der
nachträglichen Einreichung zustimmt.

tz 3. Bis zum Beginn der Wahlhandlung können Wahlvoischlägezurückgezogen werden.
§ 4. Wahlvorschlägekönnen bis 3 Stunden vor der Sitzung, in welcher die Wahlhandlnng stattfindet,

mit einander verbunden werden. Eine nachträglicheVerbindung ist zulässig, wenn der Provinzial-
landtag mit V» Mehrheit der anwesenden Landtagsmitglieder der nachträglichenVerbindung zu¬
stimmt. Sind Wahlvorschlägeverbunden, so wird bei der Verteilung der Sitze auf die einzelnen
Wahlvorfchlägejede Gruppe verbundener Wahlvorschlägeals ein Wahlvorschlagangesehen und ihr
die ihrer GesamtstimmenzahlentsprechendeZahl von Mitgliedern bezw. Stellvertretern zugewiesen.
Ist so die Zahl der Sitze festgestellt,die auf jede Gruppe verbundener Wahlvorschlägeentfallen, so
werden in gleicher Weise nach den Grundsätzender Verhältniswahl (§ 24 des Wahlgesetzes) die Sitze
auf die einzelnen miteinander verbundeneu Wahlvorschlägeunterverteilt.

H 5. Wenn ein Wahlvorschlagoder eine Gruppe verbundener Wahlvorschlägeweniger Bewerber enthält,
als auf sie Höchstzahlenentfallen, so gehen die überschüssigen Sitze ans die nächstfolgendenHöchst-
zahlen der anderen Wahlvorschlägeüber.

§ 6. Die Wahlvorschlägemüssen von mindestens7 Provinziallandtags-Abgeordneten unterzeichnet sein.
Der erste Unterzeichnergilt als Vertrauensmann, wenn nicht ein anderer als solcher bezeichnet ist.
Dem Vertrauensmann liegt die Abstellung von Mängeln des Wahlvorschlagesauf Ersuchen des
Wllhlvorstandesob. Er kann den Wahlvorschlagzurückziehen uud innerhalb der für die Einreichung
von WahlvorschlägenvorgesehenenFrist ändern.

§ 7. In den Wahlvorschlägensind die Bewerber nach Zu- und Vornamen, Stand oder Beruf, Wohnort
und Wohnung in erkennbarer Reih infolge aufzuführen. Für die Verteilung der einem Wahlvor¬
schlage zugeteilten Sitze unter die einzelnen Bewerber ist diese Reihenfolge maßgebend.

II. Wahlvorstand.
§ 8. Der Wahlvorstand besteht aus dem Vorsitzendendes Provinziallandtages und 2 von ihm zu be¬

stimmenden Beisitzern, die verschiedenenParteien angehören müssen. Der Vorsitzendeernennt
einen der beiden Beisitzer zum Schriftführer.

§ 9. Vor Beginn der Wahl prüft der Wahlvorstand die Wahlvorschläge. Er veranlaßt nötigenfalls die
Vertrauensmänner zur Beseitigung von Mängeln, insbesondere zur Ersetzung von Bewerbern,
gegen deren Wählbarkeit Bedenken bestehen.

Bewerber sind zu streichen
1. wenn sie nicht wählbar sind,
2. wenn ihre Persönlichkeitnicht einwandfrei feststeht,
3. wenn sie in verschiedenenWahlvorschlägenbenannt sind und sich nicht rechtzeitigfür einen be¬

stimmten Wahlvorschlagerklären, nachdem der Vorsitzendeden Vertrauensmann darauf auf.
merksam gemacht hat.

Nach Abschluß der Prüfung entscheidet der Wahlvorstandüber die Zulassung der Wahlvor¬
schläge und gibt alsdann die zugelassenen Wahlvorschlägeuuter Hervorhebungihrer Bezeichnung
bekannt.

III. Wahlhandlung.
8 10 Ob die Wahl Mhrheitswahl oder Verhältniswahl ist, entscheidet sich nach dem Gesetz.
s 11 Wahlen werden, wenn niemand widerspricht,durch Zuruf, sonst durch Abgabe von Stimmzetteln

vollzogen. Bei Wahlen nach den Grundsätzender Verhältniswahl ist Wahl durch Zuruf nur zulässig,
wenn nur ein Wahlvorschlagvorliegt,

tz 12 Die Wähler werden in der Reihenfolge, in welcher sie in der Wahllisteverzeichnetsind, aufgerufen.
Jeder aufgerufene Wähler legt den zusammengefalteten Stimmzettel nneröffnet in die

Die während des Wahlakts erscheinendenWähler können an der Wahl teilnehmen, solange der
Vorsitzende die Wahl noch nicht für geschlossenerklärt hat.

Sind keine Stimmen mehr abzugeben, so erklärt der Vorsitzendedie Wahl für geschlossen; er
nimmt die Stimmzettel einzeln aus der Wahlurne und verliest den oder die darauf verzeichneten
Namen. Der nicht zum Schriftführer bestellte Beisitzer zählt laut die vom Vorsitzendenverlesenen
Namen.
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§ 13. Ungültig sind Stimmzettel, welche
1. mit einem Kennzeichenversehen sind,
2. die Stimmabgabe nicht einwandfrei erkennen lassen.

H 14. Ueber die Gültigkeit der Stimmzettel entscheidet der Vorsitzende und die Beisitzer. Ungültige Stimm»
zettel werden als nicht abgegeben betrachtet; sie zählen jedoch mit zur Feststellung der Beschluß-
fahigteit.

§ 15, Der Vorsitzendehat die Gewählten, soweit sie anwesend sind, mündlich, andernfalls schriftlich von
der auf sie gefallenen Wahl sofort zu benachrichtigenund sie aufzufordern, sich im Falle der An¬
wesenheitsofort, im Falle der Abwesenheitbinnen einer Woche nach Zustellung der Nachricht über
die Annahme oder Ablehnung der Wahl zu erklären. Schweigen oder Annahme uuter Vorbehalt gilt
als Ablehnung.

IV. Wahlniederschrift.
8 16. Ueber die Wahl ist eine Niederschriftaufzunehmen, die von den: Wahlvorstand zu unterschreibenist

und folgende Angaben enthalten soll:
1. Ort und Zeit der Wahl,
2. die Namen des Vorsitzenden und der Beisitzer unter Bezeichnungdes Schriftführers,
3. die Wahlvorschläge,welche eingereicht und zugelassen worden sind, unter Hervorhebung ihrer

Bezeichnung,
4. die Mitteilung, ob mit verdeckten Stimmzetteln oder durch Zuruf gewählt wordeu ist,
5. die Zahl der für gültig und für ungültig erklärten Stimmen; für ungültig erklärte Stimmzettel

sind der Niederschriftals Anlage beizufügen,
6. die Zahl der für die einzelnenWahlvorschlägeabgegebenen gültigen Stimmen,
7. die Namen der Gewählten, sowie bei den anwesendenGewählten ein Vermerküber die Annahme

oder Ablehnuug der Wahl. _________

VorstehendeWahlordnung findet auf die Wahl des Vorsitzenden,der stellvertretendeil Vorsitzenden
und der Beisitzer des Provinziallandtages keine Anwendung. Die Wahlen der vorgenannten Persönlichkeiten
richten sich vielmehr nach den bisherigen Bestimmungen der Geschäftsordnung. Entgegenstehend? Ne¬
stimmungender Geschäftsordnungtreten im übrigen außer Kraft.

Anlage ll.

Bericht und Antrag <Druas°ch°n.Nr 2,
des Provinzilllausschusses,

betreffend

die Neuwahlen ») zum Provinzialausschuß,
d) zu den Provinzialkommissionen,
c) zum Preußischen Staatsrat.

Nach der Neuwahl des Provinziallandtages sind Provinzialausschuß, Provinzialkommissionenund
die Mitglieder des Preußischen Staatsrats neu zu wählen. Im einzelnen sind zu wählen:

I. Provinzialausschuß: der Vorsitzendeund 13 Mitglieder sowie aus der Reihe der letzteren
der stellvertretende Vorsitzende. Bezüglich der Wahl des Vorsitzendenist streitig, ob der Vorsitzende
v or der Wahl der Mitglieder zu wählen ist, oder ob der Vorsitzendeebenso wie der stellvertretende
Vorsitzende nach der Wahl der Mitglieder ans diesen Mitgliedern zu wählen ist. Wie sich der Herr
Minister des Innern zn dieser Streitfrage stellt, ist aus dem in der Anlage H. abgedruckten ministeriellen
Schreiben an den Landeshauptmaun der Provinz Grenzmark Posen-Westpreußen vom 6. Januar 1926
zu erseheu. Um dem Provinziallandtag die Entscheidung über die Art der Vornahme der Wahl zu
erleichtern,smd in der Anlage N sämtliche für die Entscheidungetwa in Betracht kommendenGesetzes-
vestlmmungen abgedruckt.

II. Provinzialkommisfionen: Bisher bestanden 4 Kommissionen:
H) eme Kommission für die Provinzial-Taubstummen-, Blinden- und'Hebllmmenlehranstalten,
b) eme Kommissionfür die Fürsorgeerziehungsanstalten,
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«) eine Kommissionfür die Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten und die Provinzial-Arbeits«
anstatt in Brauweiler,

6) eine Kommissionfür das Straßenbauwesen.
Die zur Zeit gültige Geschäftsordnungfür die Provinzialkommissionenund ein Verzeichnisder bis»
herigen Mitglieder dieser Kommissionenist in den Anlagen <ü und v beigefügt.
Staatsrat: Nach der Verordnung über die Feststellungder Zahl der von den Provinzen usw. in
den Staatsrat zu entsendenden Vertreter vom 31. Dezember 1925 (GS. S. 7) sind seitens der
Rheinprovinz (ohne Saargebiet) 15 Vertreter zu entsenden. In der Anlage N ist das Gesetz über die
Wahlen zum Staatsrat vom 16. Dezember 1920 (GS. S. 90) abgedruckt. Es wird aber auch auf die
in der Anlage ^ zur Landtagsvorlage, betreffend Erlaß einer neuen Wahlordnung auf Grund des
§ 27 des Wahlgesetzesvom 7. Oktober 1925 abgedruckten§z 23 bis 32 dieses Wahlgesetzes und die zu»
gehörigen ministeriellen Ausführungsanweisungen Bezug genommen.

ProUinzialausschußbeehrt sich zu beantragen:
„Provinziallandtag möge die Wahlen

«,) zum Provinzialausschuß,
b) zu den Provinzialkommissionen,
e) zum Staatsrat

vornehmen."

Düsseldorf, den 25. Januar 1926.

Der Provinzialausschuß:
»l-, N denauer,

Vorsitzender,
Dr Hulion,

Üandeshauptmann,

Anlage ^.

Der Preußische Minister
des Innern.

IV K. III. 3103.

Berlin, den 6. Januar 1926.
N'U. 7, Unter den Linden 72/74.

An

den Herrn Landeshauptmann der Provinz
Grenzmark Posen-Westpreußen

in Obrawalde.

Auf die telephonische Anfrage vom 5. d. Mts. erwidere ich in Bestätigungder telephonischen
Mitteilung meines Referenten vom 5. d. Mts. ergebenst,daß zunächst die Mitglieder des Pro»
vinzilllausschusseseinschließlich des Vorsitzendenvom Provinziallandtag im Wege der
Verhältniswahl zu wählen sind, nnd daß alsdann aus der Mitte der Gewählten der Vorsitzende
und sein Stellvertreter je in besonderemMahlgange vom Provinziallandtag im Wege der Mehr¬
heitswahl zu wählen sind. Dieses Verfahren entsprichtnicht nur der früheren Rechtslage (H 24
Abs 2 Satz 3 des Gesetzes vom 3. Dezember 1920, GS. 1921 S. 1), sondern auch den neuen
Vorschriftendes Gesetzes vom 7. Oktober 1925, denn, da der Vorsitzendedes P. A. und sein
Stellvertreter Mitglieder des P. A. sind, kommt für die Wahl sämtlicherMitgliederdes Kollegiums
mnächst die Verhältniswahl, und erst für die Wahl des Vorsitzendenund seines Stellvertreters
aus der Zahl der so gewähltenMitglieder die Mehrheitswahl zur Anwendung (§ 23 Abs. 2 a. a. O.)

Im Auftrage:
gez. Mulert.

,
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AnlageL.
Provinzialordmmg für die Nheinprovinz vom 1. Juni 1887.

8 45. Zum Zwecke der Verwaltung der Angelegenheiten des Provinzialverbandes wird ein Pro-
uinzialausschußbestellt.

§ 46. Der Proviuzialausschuß besteht aus einein Vorsitzenden und einer durch das Provinzialstatut
festsetzenden Zahl von mindestens sieben bis höchstensdreizehn Mitgliedern.

Außerdem ist der Landesdirektor von Amtswegen Mitglied des Provinzialausschusses.
§ 47. Der Vorsitzende,die Mitglieder des Proviuzialausschussesund aus der Zahl der letzteren

der Stellvertreter des Vorsitzeudeuwerden von dem Provinziallandtage gewählt.
Für die Mitglieder ist in gleicher Weise eine mindestens der Hälfte derselben gleichkommende Zahl

von Stellvertretern zu wählen.
Die Zahl der Stellvertreter, sowie die Reihenfolge, in welcher dieselben einzuberufen sind, wird dnrch

das Provinzialstatut bestimmt.
Wählbar ist jeder zum Provinziallandtage wählbare Angehörige des DeutschenReiches (ß 17).
Von der Wählbarkeit ausgeschlossensiud der Oberpräsident, die Regierungspräsidenten, sowie

sämtliche Provinzialbeamte.
Der Landesdirektor kann zum Vorsitzenden oder stellvertretenden Vorsitzenden des Provinzial-

ausschusses nicht gewählt werden.

Gesetz betreffend die Neuwahl der Provinziallandtage vom 16. Juli 1919.
§ 7. Die Neuwahlen zum Provinzial°(Landes«)Ansschuß und zu deu Provinzial-(Bezirks-)

Kommissionen siud bei der ersten Tagung des Provinzial-(Kommunal°)Landtags vorzunehmen. Sie erfolgen
nacb dem Verhältniswahlsystem.

Die Wahl der Mitglieder und der Stellvertreter hat auf Grund getrennter Wahlvurschläge zu erfolgen.
Znr Giureichung eines Wahlvorschlagssind sieben Unterschriften erforderlich. Der Vorsitzendedes Pro¬
vinzialausschussesund dessen Stellvertreter werden aus den Mitgliedern des Provinzialausschussesvom
Provinziallandtag in getrennten Wahlhandlungen durch Stimmenmehrheit gewählt.

Im übrigen werden die näheren Bestimmungen über das Verhältniswahlsystem durch Beschluß
des neuen Provinzial-(Kommunal-)Landtages festgesetzt.

§ 8. Die Bestimmungen, denen zufolgeBeamte von der Wahl znm Provinzial-<Lanoes-)Ausschuß
ausgeschlossen sind, werden aufgehoben.

Gesetz, betreffend die Wahlen zu den Provinziallandtage«
und Kreistagen vom 3. Dezember 192».

§ 24 (2) Bei der ersten Tagung der Provinzial°(Kommunal-)Landtage und Kreistage sind Neu¬
wahlen zum Provinzial-(Landes-)Ausschuß und zu den Provinzial°(Bezirks-)Kommissionenbezw. zum
Ortsausschuß uud zu den Kreiskommissioneuvorzunehmen. Sie erfolgen nach den Grundsätzender Ver¬
hältniswahl. Der Vorsitzende des Provinzialausschussesund sein Stellvertreter werden aus den Mitgliedern
des Proviuzialausschussesvom Provinziallandtag in getrennten Wahlhandlungen durch Stimmenmehrheit
gewählt. Im übrigen werden die näheren Bestimmungen über die Wcchlartdurch Beschluß des neuen
Provinzilll°(Kommunal-)Landtllgsbezw. des neuen Kreistags festgesetzt.

§ 27 (1) Das Gesetz tritt am Tage seiner Verkündung in Kraft.
(2) Gleichzeitigtreten die diesem Gesetz entgegenstehenden Vorschriften außer Kraft.

Wahlgesetz für die Provinziallandtage und Kreistage vom 7. Oktober 1925.
8 23 (1) Wahlen werden, weuu niemand widerspricht,durch Zuruf, sonst durch Abgabe von Stimm«

zetteln vollzogen.
^ <. ^ Bei der Iettelwahl wird, wenn mehrere gleichartige unbesoldete Wahlstellen derselben
Verwaltungsstelle zu besetzen sind, in einem Mahlgange nach den Grundsätzender Verhältniswahl, in allen
anderen Fallen für jeden Fall in besonderen:Mahlgange nach Stimmenmehrheit abgestimmt.
^ <<.. « ") ^'" <5°^ nachträglicher Vermehrung oder Verringerung der Wahlstellen sind sämtliche
Wahlstellen neu zu besetzen.

§ 46 (1) Dieses Gesetz tritt mit dem Tage der Verlundung iu Kraft.
., . «. ^ ^ demselben Zeitpunkte treten die entgegenstehendengesetzlichenVorschriften,insbesondere
tue der Provmzmlordnungen und der HohenzollernschenAmts- und Lanbesordnung sowie das Gesetz,
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betreffend die Wahlen zu den Provinziallandtagen und zu den Kreistagen, vom 3. Dezember 1920 außer
Kraft.

(3) Soweit in Gesetzen oder Verordnungen auf Vorschriftenhingewiesen ist, die durch dieses
Gesetz außer Kraft gesetzt werden, treten an ihre Stelle die entsprechendenVorschriftendiefes Gesetzes.

Anla ge 0.
Geschäftsordnung für die ProvwzwltommMonen.

§1.
Die Kommission steht der Provinzialverwaltung für die Angelegenheiten

beratend zur Seite.
8 2.

Die Kommissionbesteht aus 8 vom Provinziallandtag aus seiuer Mitte gewählten Mitgliedern.
Den Vorsitzendenwählt der Provinzialausschuß aus seinen Mitgliedern,

8 3.
Sitzungen der Kommission,
Tagesordnung,
Ort und Zeit der Tagung

werden vom Vorsitzendenmit dem Landeshauptmann vereinbart.
Die Einladungen erläßt der Landeshauptmann.
Auf Verlangen von mehr als 3 Mitgliedern der Kommissionmüssen Sitzungen stattfinden und ge<

wünschteGegenstände auf die Tagesordnung gesetzt werden.

8 4.
An den Sitzungen, die unter Leitung des Vorsitzendender Kommissionstattfinden, nehmen der

Landeshauptmann bezw. sein Vertreter und die von ihm zu bezeichnendenleitenden Beamten teil, denen
jederzeit das Wort zu erteilen ist.

8 5.
Die Kommissionhat das Recht, Beamte, Angestellteund Arbeiter des betreffenden Verwaltungs°

zweiges, sowie die Anstaltsinsassenzu hören, vom Landeshauptmann innerhalb ihrer ZuständigkeitAus»
kunft zu fordern und die Akten einzusehen.

8 6.
Das Ergebnis der Beratungen legt die Kommission dem Landeshauptmann vor, der etwaige Wünsche

oder Vorschläge,soweit er zu ihrer Erledigung nicht zuständigoder nicht bereit ist, dem Provinzialausschuß
vorlegt. Ein Anordnungsrecht steht der Kommissionnicht zu.

Bei den in der Provinzial-Arbeitsanstalt auf Grund eines Vertrages mit der Justizverwaltung
untergebrachten Strafgefangenen kann die Kommissionihre Rechte nur im Einvernehmen mit der Justiz-
Verwaltung ausüben.

8 7-.
Jedes Mitglied der Kommissionerhält eine Ausweiskarte. Die Leiter der betreffenden Provinzial»

anstalten sind angewiesen, jedem Mitglied der Kommissionauch außerhalb einer allgemeinen Besichtigung
die Anstalt und ihre Einrichtungen zu zeigen. Etwaige Wünschehat das Mitglied dem Vorsitzendender
Kommission vorzulegen. Der Leiter der Anstalt kann sich hierbei durch einen anderen Beamten vertreten
lassen. Die in 8 5 genannten Rechte stehen den einzelnen Mitgliedern der Kommissionnicht zu.

8 8.
Die Mitglieder der Kommissionerhalten für ihre Teilnahme an den Sitzungen und den gemeinsamen

BesichtigungenReifekosten und Tagegelder nach den für die Mitglieder des Provinzialausschussesgeltenden
Sätzen.
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Provinzwltommisfionen:
Anlage!).

»,) Kommission für die Taubstummen-, Blinden Unterrichts« n st alten und
Hebammenlehran st alten:

Vorsitzender:Rechtsanwalt Loenartz, Coblenz. > ,,, _, , . ^, . „,^
Stellv Vorsitzender:Lehrer Knab, Köln-Kalk, j ^°nl PromnzmlausMß gewählt.

Vom Provinzillllandtag
gewählt.

s Mitglieder: 1. Rettor Bamberger, Barmen,
2. Iustizrat Dr. Kaiser, Köln, Worringerstraße 1U,
3. Frau Dieckerhoff,Köln, Flandrischestraße 20,
4. Rechtsanwalt Dr. Fischer, Iülich, Kurfürstenstraße 8,
5. Bürgermeister Grootens, Büttgen, Kreis Neuß,
6. Frau Schnmacher-Köhl, Köln, Teutoburgerstraße 25,
7. Lehreriu Otto, Köln-Klettenberg, Berrenratherstraße 407 II,
8. Frau Plum, Stoppenberg, Landkreis Essen,Gelsenkirchenerstr.54.

b) Kommission für die Fürsorgeerziehungsan st alten:

Vorsitzender:Redakteur Steinbüchel, Essen. !
Stellv. Vorsitzender: Pfarrer Iansen, Lammersdorf, ^ Vom Provinzialausschuß gewählt.

Kreis Monschau.

Vom Provinzillllandtag
gewählt.

Mitglieder: 1. Arbeitersekretär Daams, Essen-Borbeck,Feldstratze 22,
2. Schulrektor Küppers, Barmen,
3. Frau Niedieck, Düsseldorf, Schumannstraße 13,
4. Pfarrer Bausch, Külschhausen,Kreis Wetzlar,
5. Rektor Steinmeyer, Düsseldorf, Räuscherweg 37,
6. Schriftleiter Reese, Trier, Nagelstraße 10,
7. Frau Becker, Düsseldorf, Borsigstraße 25,
8. Beigeordneter Koch, Remscheid, Schützenstraße27.

o) Kommission für die Heil- und Pflegean st alten und die Provinzial
Arbeitsanstalt Brauweiler:

Vorsitzender: Oberbürgermeister Farwick, Aachen. > Von: Provinzialausschuß
Stellv. Vorsitzender:Oekonomiemt Kemmann, Katers bei Mettmanu. < gewählt.

^ Mitglieder: 1. Oberbürgermeister Dr. Hartmann, Barmen,
2. GewerkschllftssekretarBrauer, Düsseldorf, Aachenerstr.24,
3. Rentner Franz Vettweiß, Glehn bei Mechernich, Krs. Schleiden,
4. Stricker Deppe,Alsdorf, LandkreisAachen, Oidtweilerweg 585,
5. Parteisekretär Fnnk, Köln, Bonnerstr, 54,
si. Generaldirektor, Ehrenbürgermeister I), . Hold, Karnap, Land¬

kreis Essen,
7. GewerkschllftsangestellterOrlopp, Essen (Margarethenhöhe),

Laubenweg 22,
8. Studienrat Schwitz, Andernach.

Vom Provinzillllandtag
gewählt.

ä) Kommission für das Straßenbauwesen:

Vorsitzender: Oekonomierat Kemmann, Katers bei Mettmann.
Stellv. Vorsitzender:Rittergutsbesitzer Heuser,

Haus Dürffenthal bei Iülpich.
Vom Provinzialausschuß gewählt.



Vom Provinziallandtag
gewählt.
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Mitglieder: 1. Expedient Betzhold, Ronsdorf, Kreis Lennep,
2. Landwirt Gesfinger, Laufeld, Kreis Wittlich,
3. Oberbürgermeister Dr. Iarres, Duisburg,
4. Fabrikdirektor Lenze, Mulheim-Ruhr, Burgstraße 78,
5. Transportarbeiter Müller, Duisburg, Hammerstmße 1,
6. GewerkschaftssekretärRing, Duisburg, Reichstraße 189,
7. Arbeitersekretär Schalls, Düren, Bergstraße 6,
8. Unternehmer Iiegler, Wesel.

Anlage L.
Gesetz über die Wahlen zum Staatsrate. Vom 16. Dezember 1920.

Die VerfassunggebendePreußische Landesversammlung hat folgendes Gesetz beschlossen,das hiermit
verkündet wird:

zi.
(1) Die Mitglieder des Staatsrats und ihre Stellvertreter werden nach den Grundsätzender Ver¬

hältniswahl, in den HohenzollernschenLanden nach den Grundsätzender Mehrheitswahl gewählt.
(2) Wähler sind die Mitglieder der Wahlkörper (ProKnziallandtage, Stadtverordnetenversammlung

in Berlin, Kommunallandtage der Grenzmark Posen-Westpreußen und der HohenzollernschenLande).
(3) Wählbar sind alle reichsdeutschen Männer und Frauen, die das fünfuudzwanzigsteLebensjahr

vollendet und ihren Wohnsitzein Jahr im Bezirke des Wahlkörpers haben.
(4) Ausgeschlossenvon der Wählbarkeit ist:

1, wer entmündigt ist oder unter vorläufiger Vormundschaftoder wegen geistiger Gebrechen unter
Pslegschast steht;

2. wer die bürgerlichen Ehrenrechte nicht besitzt.

8 2.
(1) Die Wahl findet, vorbehaltlichder Bestimmung im § 29, in der ersten Tagung des Wahltorpers

»ach seiner Neuwahl statt.
(2) Die Wahl erfolgt auf Einladuug des Staatskommissars beim Provinziallandtag (Kommunalland-

tag), in Berlin des Oberpräsidenten.
(3) Die Einladung ist spätestens zwei Wochenvor dem Tage der Wahl den Mitgliedern des Wahl-

lürpers zuzustelleu.Sie muß die Zahl der zu wählenden Mitglieder des Staatsrats enthalten und auf die
Bestimmungen über die Wählbarkeit zum Staatsrate hinweisen.

(4) Soweit nach den Grundsätzender Verhältniswahl gewählt wird, muh die Einladung ferner die
Aufforderung enthalten, Wahlvorschlägebei der vom Staatskommissar (Oberpräsident) bezeichnetenStelle
bis zu einem bestimmten Zeitpunkt einzureichen.

8 3.
(1) Für jedes Mitglied des Staatsrats wird im gleichen Wahlgang ein Stellvertreter gewählt.
(2) Stellvertreter des an erster (zweiter,dritter usw.) Stelle gewähltenMitglieds ist der den gewählten

Mitgliedern an erster (zweiter, dritter usw.) Stelle auf demselbenWahlvorschlagefolgende Bewerber.
(3) Bei vorübergehenderBehinderung des Mitglieds ist der Stellvertreter zur Teilnahme an den Ver¬

handlungen des Staatsrats auch ohne besondereEinladung berufen.
(4) Scheidet ein Mitglied d mernd aus, so tritt au seiue Stelle sein Stellvertreter und an dessen Stelle

derjenige Ersatzmann,der hinter den: an letzter Stelle zum Stellvertreter Gewählten als nächster auf dem

" ^ "(5) Das Ausscheideneiues Mitgliedes wird durch Beschluß des Staatsrats festgestellt. In dem Be¬
schlusse wird gleichzeitig festgestellt,wer als Mitglied und als Stellvertreter nachrückt. Gegen den Beschluß
steht edem Mitgliede des Staatsrats sowie demjenigen, dessen Ausscheidendurch den Beschlußfestgestellt
ist binnen zweier Wochen die Klage beim Oberverwaltungsgerichte zu. Der Beschluß wird erst mit der

(6) Bis zum Beginne der Sitzuug des Staatsrats, in der über das Ausscheideneines Mitglieds Be¬
schluß gefaßt werden foll, kann der Vertrauensmann (8 5) an Stelle des nach dem Wahlvorschlagan erster
Stelle zum Nachrücken bestimmten Ersatzmanns (Abs. 4) einen der anderen auf demselbenWahlvorschlage
benannten Bewerber für die freigewordene Stelle als Stellvertreter bezeichnen.

(7) Dem endgültigen Ausfcheideneines Mitglieds steht der Fall der Ablehnung der Wahl gleich.
»»
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§4.
In den Wllhlvorschlägensind die Bewerber nach Zu- und Vornamen, Stand oder Beruf, Wohnort

und Wohnung in erkennbarer Reihenfolge aufzuführen.

8 5.
(1) Die Wahlvorschlagemüssen von mindestens drei Mitgliedern des Wahlkörpers unterzeichnet

sein. Der erste Unterzeichnergilt als Vertrauensmann, wenn nicht ein anderer als solcher bezeichnet ist. Der
Vertrauensmann ist zur Aenderung und Rücknahmedes Wahlvorschlagsbefugt.

(2) Mit den Wahlvorschlägenist die Erklärung der Bewerber einzureichen, daß sie der Aufnahme
ihrer Namen in den Wahlvorschlagzustimmen.

8 6.
Der Name des ersten Bewerbers auf jedem Wahlvorschlagedient als Bezeichnungdes ganzen Wahl-

Vorschlags.
§7-

Eine Verbindung von WaMvorschlagenfindet nicht statt.

" §8-
Die Wahlvorschlagemit den im § 5 Abs. 2 genannten Erklärungen müssen spätestens 24 Stunden

vor der festgesetzten Wahlzeit bei dem Staatskommissar (Oberpräsidenten) oder der von ihm bezeichneten
Stelle eingegangen sein. Später eingehendeWahlvorschlagedürfen nicht berücksichtigt werden.

Den Wahlvorstand bilden der Vorsitzende und zwei von ihm als Beisitzer zu benennende Mitglieder
des Wahlkörpers. Der Vorsitzende bestellt einen der Beisitzer zum Schriftführer.

8 10.
(1) Vor Beginn der Wahl prüft der Wahlvorstand die Wahlvorschlage; er veranlaßt nötigenfalls

die Vertrauensmänner zur Beseitigung von Mängeln, insbesondere zur Ersehung von Bewerbern, gegen
deren WählbarkeitBedenken vorliegen.

(2) Bewerber sind zu streichen:
1. wenn sie nicht wählbar sind;
2. wenn ihre Persönlichkeitnicht einwandfrei feststeht;
3. wenn sie in verschiedenenWahlvorschlägenbenannt sind und sich nicht rechtzeitig für einen be¬

stimmten Wahlvorschlag erklären, nachdem der Vorsitzendeden Vertrauensmann darauf auf¬
merksam gemacht hat;

4. wenn die nach § 5 Abs. 2 erforderlichenErklärungen fehlen.
(3) Nach Abschluß der Prüfung entscheidet der Wah'lvorstandüber die Zulassung der Wahlvorschläge.

Aenderungen, insbesondereauch die Zurücknahmevon Wahlvorschlägen,sind hiernachnicht mehr zulässig.

§11.
Die Wahl findet in öffentlicherSitzung des Wahlkörpers ohne Aussprachestatt.

§12.
Der Vorsitzendegibt bei Beginn der Wahl die eingereichten Wahlvorschlageunter Hervorhebung

ihrer Bezeichnung(z 6) bekanntund teilt mit, ob sie von dem Wahlvorstandezugelassen sind.

8 13-
(1) Gewählt wird mit verdeckten Stimmzetteln.
(2) Die Wähler weiden in der Buchstabenfolgeaufgerufen. Jeder aufgerufene Wähler legt den

Stimmzettel zusammengefaltet in die Wahlurne.

8 14.
Der Schriftführer vermerktdie Stimmabgabe jedes Wählers nebst dessen Namen in der Liste.

8 15.
Jeder Wähler lann stimmen,bis der Vorsitzende die Wahl für geschlossenerklärt hat.
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§16.
Ungültig sind Stimmzettel, die
1. mit einem Kennzeichenversehen sind,
2. keinen Namen oder keine Angabe enthalten, aus der die Bezeichnung des Wahlvorschlagsoder

die Person mindestens eines Bewerbers unzweifelhaft zu erkennen ist,
3. eine Verwahrung oder einen Vorbehalt enthalten,
4. die Bezeichnung verschiedenerWahlvorschlägeoder Namen aus verschiedenenWahlvorschlägen

enthalten,
5. ausschließlich auf Personen lauten, die in den zugelassenenWahlvorschlägen (§ 12) nicht auf-

geführt sind.

Ueber die Gültigkeit der Stimmzettel entscheidet der Wahlvorstand. Ungültige Stimmzettel werden
als nicht abgegeben betrachtet.

8 18.
ZwecksVerteilung der Mitglieder des Staatsmts und ihrer Stellvertreter auf die Wahlvorschläge

wird die Summe der auf die einzelnenWahlvorschlägeentfallenden Stimmen nacheinander durch 1, 2, 3, 4
usw. geteilt, bis von den sich hierbei ergebenden Teilzcchlen so viele Höchstzahlen der Größe nach ausgesondert
werden können, wie Mitglieder zu wählen sind. Von jedem Wahlvorschlagsind so viele Mitglieder und
Stellvertreter gewählt, wie auf ihn Höchstzahlen entfallen. Wenn die an letzter Stelle stehendeHöchstzahl
auf mehrere Wahlvorschlägezugleich entfällt, so entscheidet das vom Vorsitzenden zu ziehendeLos.

§19.
Der Vorsitzendeverkündet das vom Wahlvorstande festgestellteErgebnis der Wahl unter Angabe

der Zahl der auf die einzelnenWahlvorschlägeentfallenen gültigen Stimmen sowie der Namen der Ge»
wählten.

§ 20.
Ueber die Wahlhandlung (§§ 9 bis 19) ist eine Niederschriftaufzunehmen, die von allen Mitgliedern

des Wahlvorstandes unterschrieben werden soll.
§21.

Der Vorsitzende hat die Gewählten, soweit sie anwesend sind, mündlich, anderenfalls schriftlich von
der auf sie gefallenen Wahl sofort zu benachrichtigenund sie aufzufordern, sich im Falle der Anwesenheit
sofort, im Falle der Abwesenheit binnen einer Woche nach Zustellung der Nachrichtüber die Annahme
der Wahl zu erklären. Schweigen oder Annahme unter Vorbehalt gilt als Ablehnung. In diesemFalle
wird nach 8 3 Abs. 4 und 6 verfahren.

§-22.
Der Vorsitzendehat die gesamten Verhandlungen über die Wahl und über die Ermittlung des

Wahlergebnissesunverzüglichdem Minister des Innern zur Vorlage an den Staatsrat einzureichen.

§23.
(1) Auf einstimmigenBeschluß des Wahlkörperskann an Stelle der Einreichungvon Wahlvorschlägen

und der Wahl mit verdeckten Stimmzetteln nach folgendem vereinfachten Verfahren gewählt werden.
(2) DieRichtungen oderGruppen des Wahlkörpersvereinbaren die Verteilung der auf denWahlkörper

entfallenden Sitze im Staatsrat untereinander. Sie überreichen dem Vorsitzendendie Namen der
von ihnen zu benennenden Mitglieder und Stellvertreter sowie der für den Fall des Ausscheidensoder
Nachrückens eines Stellvertreters berufenen Ersatzmänner (§ 3 Abs. 4 und 6) unter Angabe von Stand oder
Beruf Wohnort und Wohnung nebst den im § 5 Abs. 2 vorgeschriebenenErklärungen. Sie benennen ferner
die zur Abgabe von Erklärungen gemäß § 3 Abs. 6 bevollmächtigten Vertrauensmänner.

(3) Der Wahlvorstandstellt die Wählbarkeitder Vorgeschlagenenfest und veranlaßt erforderlichenfalls
ihre Ersetzung. Die Wahl der Vorgeschlagenenerfolgt sodann nach Bekanntgabe der Vorschlägedurch den
Vorsitzendendurch Zuruf.

§ 24.
11) Das Ergebnis der Wahlen ist öffentlich bekannt zu machen.
12) Gegen die Gültigkeit der Wahl kann jedes Mitglied des Wahlkörpers binnen zweier Wochen

nach der BekanntmachungEinspruchbeim Vorsitzendenerheben. Ueber den Einspruchbeschließt der Staats¬
rat Auch im übrigen prüft der Staatsrat die Gültigkeit der Wahlen von Amts wegen. Gegen den Beschluß
des Staatsrats steht dem, der deu Einspruch erhoben hat, und dein, dessen Wahl für ungültig erklärt ist,
binnen zweier Wochen die Klage beim Oberverwaltnngsgerichtzu. Die Klage hat im Falle der Ungültigkeits¬
erklärung einer Wahl aufschiebendeWirkung.
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(3) Wird die Ungültigkeitserklärungim Verwaltungsstreitverfahren bestätigt, so gelten, wenn nach
den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt worden war, folgende Bestimmungen:

1. Ist die ganze Wahl oder ein ganzer Wahlvorschlagfür uugültig erklärt worden, so findet bei
der nächsten Tagung des Wahlkörpers eine Nachwahl statt.

2. Ist die Wahl nur eiues oder einzelner Mitglieder des Staatsrats unter Aufrechterhaltung
der Wahl der übrigen in demselben Wahlgang Gewählten für ungültig erklärt wordeu, so
gilt § 3 Abs. 4 und 6.

§25.
(1) Auf die Wahl des Vertreters der HohenzollernschenLande finden die 88 2 Abs. 4; 3 Abs. 2, 4, 6;

4 bis 8; 10, 12, 13, 16, 18, 19, 23 keine Anwendung.
(2) Gewählt wird durch Zuruf, wenn sich kein Widerspruchdagegen erhebt.
(3) Wird Widersprucherhoben, so wird mit verdeckten Stimmzetteln gewählt.
(4) Der Stimmzettel muß die Bewerber nach Zu- und Vornamen, Stand oder Beruf, Wohnort und

Wohnung genau bezeichnen und erkennen lassen, wer als Mitglied des Staatsrats und wer als Stellvertreter
benannt wird.

(5) Ungültig sind Stimmzettel, die
») mit einem Kennzeichenversehen sind,
b) keinen Namen oder keine Angabe enthalten, aus der die Person des Mitgliedes des Staats«

rats und des Stellvertreters unzweifelhaft zu erkennen ist,
o) die Namen nicht wählbarer Personen enthalten,
ä) eine Verwahrung oder einen Vorbehalt enthalten.

(6) Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat. Ergibt
sich beim ersten Wahlgang keine solche Stimmenmehrheit, so wird zu einer engeren Wahl zwischenden
beiden als Mitglieder (Stellvertreter) benannten Bewerbern geschritten, welche die meisten Stimmen er¬
halten haben. Bei Stimmengleichheit entscheidetdas vom Vorsitzendenzu ziehende Los.

(7) Der Vorsitzende verkündet das vom Wahlvorstand festgestellte Ergebnis der Wahl unter Angabe
des Namens des gewählten Mitglieds des Staatsrats und seines Stellvertreters sowie im Falle der Wahl
durch Stimmzettel der Zahl der auf die einzelnen Bewerber entfallenen gültigen Stimmen.

(8) Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch für die Nachwahl, wenn eine Wahl für ungültig
erklärt worden ist (8 24).

§ 26. .
Scheidet der Vertreter der HohenzollernschenLande dauernd aus dem Staatsrat aus, so tritt an

seine Stelle sein Stellvertreter. Das Amt des Stellvertreters wird alsdann im Wege der Nachwahl gemäß
8 25 neu besetzt.

8 27.
Die Kosten der Wahlen fallen den Provinzialverbänden (der Stadt Berlin, dem Landeskommunal-

verband Hohenzollern) fowie in der Grenzmark Posen-Westpreuhen den beiden beteiligten Provinzial¬
verbänden nach dem Maßstabe der Einwohnerzahl zur Last.

§28.
Für die erste Wahl der Vertreter der Grenzmark Posen-Westpreuhen wird ein Wahlkörper von 30

Mitgliedern gebildet, der in unmittelbarer, geheimer, gleicher Wahl nach den für die Wahlen zu den Pro»
vinziallandtagen geltenden Bestimmungen von der Bevölkerungdes Regierungsbezirks Schneidemühl ge¬
wählt wird.

§29.
. Für Berlin und die HohenzollernschenLande wird der Zeitpunkt der ersten Wahl durch das Staats-

mmlsterium festgesetzt.
^ s 30.
Der Mmlster des Innern erläßt die zur Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen Vorschriften,

§31.
Das Gesetz tritt mit dem Tage seiner Verkündung in Kraft.

Berlin, den 16. Dezember 1920.

Die Preußische Staatsregierung.
gez. Braun, Fischbeck, haenisch, amIehnhoff, Oeser, Ttegerwald,

Severing, Lüdemann.
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